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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Im Auftrag des Kantons Zürich ist der Gewässerraum für den Schwarzbach im Sied-

lungsgebiet der Gemeinde Rickenbach ZH auszuscheiden. Der vorliegende Bericht ist 

Teil der Gesamtdokumentation der Gewässerraumfestlegung des Schwarzbachs im 

Siedlungsgebiet der Gemeinden der 3. Priorität. Er beschreibt die Voraussetzung und 

Ergebnisse im Gemeindegebiet von Rickenbach ZH. Die rechtlichen Grundlagen, die 

Einbindung des vorliegenden Berichts in das Gewässerraumprojekt Kanton Zürich zur 

Festlegung des Gewässerraums an den Fliessgewässern im Siedlungsgebiet und die 

Vorgaben des Kantons zum Vorgehen sind im technischen Bericht, Teil I erläutert. 

 

1.2. Projektperimeter 

Der Projektperimeter der vorliegenden Gewässerraumfestlegung umfasst den 

Schwarzbach im Siedlungsgebiet der Gemeinde Rickenbach und den Grafenwisenwei-

her. Für die Gewässerraumfestlegung wird der Schwarzbach in 6 Abschnitte unterteilt 

(s. Abbildung 1). 

Der Schwarzbach fliesst im Gemeindegebiet Rickenbach ZH von Westen nach Osten 

ab und durchquert das Siedlungsgebiet von Rickenbach ZH.  

Ein Hochwasserrückhaltebecken (HRB) in Rickenbach drosselt seit 2005 Hochwasse-

rereignisse im 12 km² grossen Einzugsgebiet oberhalb des Dorfes Rickenbach ZH. Da 

der Schwarzbach im Einstaubereich des HRB durch eine Freihaltezone verläuft und 

Freihaltezonen als Siedlungsgebiet im Sinne der Gewässerraumfestlegung gelten (s. 

Bericht Teil I, Kap. 1.2), wird auch der Schwarzbach oberhalb des Dorfes im vorliegen-

den Dossier bearbeitet. Vor dem Dorf münden die Bäche Rütschlen-, Bachtobel-, Au-

holz- und Sulzergraben, nach dem Dorf die Bäche Mottli- und Gmerkthölzligraben in 

den Schwarzbach. 
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Abbildung 1: Übersicht über den Projektperimeter des Schwarzbachs in der Gemeinde Rickenbach 

ZH. 
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1.3. Verfahrensablauf 

Das vorliegend angewandte vereinfachte Verfahren gemäss § 17 WsV gliedert sich in 

acht Phasen (Abbildung 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Übersicht über den Verfahrensablauf des vereinfachten Verfahrens zur Gewässer-

raumfestlegung an den kantonalen Gewässern im Siedlungsgebiet.  
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Beschrieb zum Verfahrensablauf  

Der Entwurf der Gewässerraumfestlegung wird intern durch das AWEL gesichtet. Dabei 

wird eine erste Rückmeldung abgegeben und der Entwurf bereinigt.  

Der bereinigte Entwurf geht dann in die Vernehmlassungsrunde zu den involvierten 

Fachstellen und Ämtern des Kantons Zürich sowie zu den betroffenen. 

Auf der Grundlage der Rückmeldungen der Vernehmlassungsrunde werden die Ent-

würfe bereinigt und fertiggestellt. Die so bereinigten Entwürfe werden in die öffentliche 

Auflage gegeben. 

Die Gewässerraumfestlegung wird in den betroffenen Gemeinden während 60 Tagen 

öffentlich aufgelegt. Die betroffenen Grundeigentümer werden vom AWEL schriftlich auf 

die öffentliche Auflage aufmerksam gemacht und können Einwendung gegen den Ge-

wässerraumentwurf machen. Allfällige Einwendungen werden vom AWEL geprüft und 

falls nötig berücksichtigt (ggf. mit Anpassung der Gewässerraumunterlagen). Der Ge-

wässerraum wird anschliessend festgelegt und die Festlegung wird öffentlich bekannt 

gemacht. 

Wenn der Gewässerraum vom Kanton grundeigentümerverbindlich festgelegt worden 

ist und keine Rekurse eingegangen sind, wird er rechtskräftig und in der  kantonalen 

Gewässerraumkarte sowie im ÖREB-Kataster im GIS-Browser publiziert. Er ist somit 

jederzeit öffentlich einsehbar. Für die Gewässerraumfestlegung am Schwarzbach sind 

folgende Termine vorgesehen: 

Tabelle 1: Voraussichtlicher Terminplan für die Gewässerraumfestlegung am Schwarzbach. 

Verfahrensschritt  Geplanter Termin 

Start Bearbeitung  Oktober 2025 

Vernehmlassung bei Gemeinden und kant. Fachstellen  März 2026 

Überarbeitung Entwurf nach Vernehmlassung  Frühling 2026 

Öffentliche Auflage  Sommer 2026 

Behandlung Einwendungen, Bereinigung Dossier  Herbst 2026 

Grundeigentümerverbindliche Festlegung durch die Baudirektion,  

öffentliche Bekanntmachung, evtl. Rechtsmittelverfahren 

 Winter 2026 / 2027 

 

 

  

https://maps.zh.ch/?topic=AwelWBwwwZH&scale=298143&x=2697441.8&y=1253398.69&srid=2056&offlayers=bezirkslabels
https://maps.zh.ch/?topic=AwelWBwwwZH&scale=298143&x=2697441.8&y=1253398.69&srid=2056&offlayers=bezirkslabels
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Beschrieb zur Erarbeitung des Entwurfs und zur Dokumentation 

Das Vorgehen bei der Erarbeitung des Entwurfes im vereinfachten Verfahren gliedert 

sich in sechs Arbeitsschritte: 

1. Grundlagen erarbeiten / zusammenstellen (Vorabklärung) 
2. Abschnittsbildung 
3. Bestimmung des minimalen Gewässerraums nach GSchG / GSchV 

4. Prüfung Erhöhung des minimalen Gewässerraums anhand Kriterien Hochwas-
serschutz, aus Gründen der Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz, Ge-

wässernutzung 
5. Prüfung Anpassung der Gewässerräume an die baulichen Gegebenheiten – 

Reduktion der minimalen Gewässerräume – Asymmetrische Anordnung der 
Gewässerräume - Harmonisierung 

6. Schlussprüfung der Gewässerräume inkl. Interessenermittlung, Interessenbe-

wertung und Interessenabwägung 

In den nachfolgenden Kapiteln werden diese Arbeitsschritte ausführlich erläutert. 
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2. Grundlagenübersicht zur Interessenermittlung 

2.1. Einführung 

Das Resultat des Grundlagenstudiums ist im Formular Vorabklärung im Anhang A01 

tabellarisch abgebildet. In diesem Kapitel des vorliegenden Berichts wird nur auf die 

Grundlagen, für die gemäss Formular Vorabklärung eine Betroffenheit vorliegt, einge-

gangen.  

Die betroffenen Grundlagen sind im Anhang A04 Grundlagenplan grafisch dargestellt. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschliesslich auf die Abschnitte, in 

denen der Gewässerraum im vereinfachten Verfahren festgelegt werden soll (d.h. die 

Abschnitte Schwarzbach-00 bis Schwarzbach-05). 

 

2.2. Grundlagen auf Stufe Bund 

Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-

deutung (ISOS) (2) 

Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-

deutung ISOS umfasst in der Regel schützenswerte Dauersiedlung der Schweiz, wel-

che auf der ersten Ausgabe der Siegfriedkarte mindestens zehn Hauptbauten enthal-

ten und auf der Landeskarte mit Ortsbezeichnung versehen sind. Das Bundesinventar 

hat der Ortsbildpflege im Rahmen von Ortsplanungen zu dienen. Aufgrund der Raum-

planungsgesetzgebung ist es heute in die kantonalen Richtpläne eingeflossen. Es 

dient Fachleuten aus den Bereichen Denkmalpflege und Planung als Entscheidungs-

grundlage. 

In der Gemeinde Rickenbach ZH ist kein Ortsbild nach ISOS vorhanden. Bei der ge-

planten Gewässerraumfestlegung ist der Perimeter des Bundesinventars der schüt-

zenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) somit nicht be-

troffen. 

 

Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) (3) 

Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS enthält umfangreiche In-

formationen zum Verlauf der historischen Wege, ihrer Geschichte, ihrem Zustand und 

ihrer Bedeutung gemäss Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG). Das 

IVS besteht aus zwei Teilen; dem Bundesinventar und den weiteren historischen Ver-

kehrswegen. Die Objekte von nationaler Bedeutung mit sichtbarer historischer Sub-

stanz bilden das rechtlich geschützte Bundesinventar. Objekte, die im historischen Kon-

text von nationaler Bedeutung sind, jedoch keine oder nur geringe bauliche Substanz 

aufweisen sind nicht Teil des Bundesinventars. Ebenfalls zum IVS, aber nicht zum Bun-

desinventar, gehören überdies zahlreiche Objekte, welche von den Kantonen als solche 

von regionaler oder lokaler Bedeutung bezeichnet werden. 



Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 17 WsV 

Schwarzbach in den Gemeinden der 3. Priorität 

II Gemeinde Rickenbach ZH   

 

Basler & Hofmann AG | Suter • von Känel • Wild Planer und Architekten AG 11 

Im IVS erfasste Wege nationaler Bedeutung mit sichtbarer historischer Wegsubstanz 

stehen unter besonderem Schutz. Nationale Objekte «mit viel Substanz» sollen unge-

schmälert, solche «mit Substanz» in ihren wesentlichen Elementen erhalten bleiben. 

Für Wege regionaler und lokaler Bedeutung sind die Kantone zuständig. 

Im Kanton Zürich sind jegliche Eingriffe in diese Objekte der kantonalen Fachstelle für 

das IVS (ARE, Kantonsarchäologie) zur Prüfung vorzulegen. Ihren Anordnungen ist 

Folge zu leisten.  

Die Strassenabschnitte ZH 713.1 und ZH 713.3 der Wege und Brücken, die im Inventar 

der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) erfasst sind, sind von der Gewässer-

raumfestlegung betroffen. Die betroffenen Objekte sind in der Tabelle nach Gewässer-

raumabschnitt und im Planausschnitt im Anhang A05 dargestellt. 

 

Wild- und Siegfriedkarten (6) 

Im Herbst 1842 beschloss der Zürcher Grosse Rat, eine vierfarbige Karte des Kantons 

Zürich erstellen zu lassen. In der Zeit von 1843 bis 1851 entstanden unter der Leitung 

von Johannes Wild 27 Original-Messtischblätter im Massstab 1:25000. In blauer Farbe 

werden Seen, Flüsse, Bäche und Kanäle, je nach Bedeutung, mit ein oder zwei Linien 

dargestellt. Eine feine blaue Parallelschraffur symbolisiert Riede, Sümpfe und Torf-

moore.  

In den Jahren 1870 bis 1926 wurde – anfänglich unter der Leitung von Oberst Her-

mann Siegfried – der Topographische Atlas der Schweiz veröffentlicht. Es handelt sich 

um das erste detaillierte Gesamtwerk für die Schweiz in den Massstäben 1:25'000 für 

das Mittelland. 

Der Schwarzbach ist im Siedlungsgebiet von Rickenbach bereits in der Siegfriedkarte 

von 1850 eingezeichnet. In der Siegfriedkarte von 1930 ist der Bach westlich vom Sied-

lungsgebiet begradigt, d.h. die Gewässerkorrektur hat ungefähr zwischen 1850 – 1930 

stattgefunden (Anhang A04). 

 

Karte von Hans Conrad Gyger (7) 

Auf der Gygerkarte aus dem Jahr 1667 ist der deutlich geschwungene/natürliche Ver-

lauf des Schwarzbachs gut erkennbar (Anhang A04). 

 

2.3. Kantonale Grundlagen 

Raumordnungskonzept Kanton Zürich (9) 

Der Schwarzbach liegt im betrachteten Perimeter im Handlungsraum der Kulturland-

schaft. In Bezug auf die Gestaltung / Nutzung von Fliessgewässern bzw. zur Einord-

nung in die Landschaft sind folgende Grundsätze als Handlungsbedarf für den 

Schwarzbach relevant: 

- Noch verbliebene unverbaute Landschaftskammern erhalten und ausgeräumte 

Landschaften aufwerten 
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- Zusammenhängende Landwirtschafts-, Erholungs- und Naturräume sichern 

Zudem bestehen folgende Zielkonflikte (Gewässer-Siedlungsentwicklung-Infrastruk-

tur): 

- Raumverträglichkeit des Strukturwandels in der Landwirtschaft sicherstellen 

- Nutzung brachliegender Gebäude, besonders in den Ortskernen und mit Rück-

sicht auf kulturgeschichtliche Objekte ermöglichen 

- Entwicklungsperspektiven konkretisieren, attraktive Ortszentren schaffen und 

Ortsdurchfahrten gestalten 

- Auf eine weitergehende Steigerung der Erschliessungsqualität verzichten 

 

Kantonaler Richtplan 

Der kantonale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungsinstrument des Kan-

tons, um die räumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstimmung der raum-

wirksamen Tätigkeiten über alle Politik- und Sachbereiche hinweg zu gewährleisten. Im 

kantonalen Richtplan sind unter anderem die kantonalen Natur- und Landschafts-

schutzgebiete sowie die Vorranggebiete für naturnahe und ästhetisch hochwertige Ge-

staltung der Fliessgewässer enthalten. Die Vorranggebiete umfassen die Objekte des 

Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN-Gebiete), kantonale 

Landschaftsschutzgebiete und Gewässersysteme. Die relevanten Themen des kanto-

nalen Richtplans sind im Anhang A04 dargestellt. 

 

Zentrumsgebiete (10) 

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der Nutzungsdruck auf 

Bauland (für die bauliche Verdichtung) und Freiraum (für die Erholung) sehr hoch. Zent-

rumsgebiete eigenen sich aufgrund ihrer Lage und ihrer Funktion als Siedlungsschwer-

punkte für eine überdurchschnittliche Nutzungsdichte sowie künftige bauliche Verdich-

tung. Für beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) müssen Spielräume geschaffen 

und gesichert werden. 

Die Gemeinde Rickenbach ZH weist kein kantonales Zentrumsgebiet im Bereich des 

Gewässerraums auf.  

 

Landschaftsschutz und -fördergebiete (15) 

Landschaftsförderungsgebiete umfassen ausgeprägt multifunktionale Landschaften, 

die sich insbesondere durch ihre Eigenart, Natürlichkeit und ihren Erholungswert aus-

zeichnen. Sie weisen eine hohe Dichte an jeweils typischen Landschaftselementen so-

wie eine gewisse Ursprünglichkeit auf. Landschaftsförderungsgebiete sollen insgesamt 

in ihrem jeweiligen speziellen Charakter erhalten und weiterentwickelt werden. 

Im Perimeter der Gewässerraumfestlegung des Schwarzbachs sind keine Landschafts-

schutzgebiete und -fördergebiete vorhanden. 
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Fruchtfolgeflächen (20) 

Im kantonalen Richtplan werden unter anderem auch die vorhandenen Fruchtfolgeflä-

chen aufgezeigt. Als massgebende Grundlage wird die GIS-Karte Fruchtfolgeflächen-

beigezogen, welche die entsprechenden Festlegungen des Kantons konkretisiert. 

In den Abschnitten Schwarzbach-00 und Schwarzbach-04, östlich bzw. westlich vom 

Siedlungsgebiet Rickenbach ZH, sind Fruchtfolgeflächen von der Gewässerraumfest-

legung betroffen. Für eine detaillierte Verortung und Quantifizierung der betroffenen 

Fruchtfolgeflächen wird auf den Anhang A06 verwiesen. 

 

Kantonale Nutzungspläne (23) 

Der kantonale Nutzungsplan weist diejenigen Flächen aus, welche sich für die land-

wirtschaftliche Nutzung eignen oder die im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt 

werden sollen (Landwirtschaftszone) bzw. Flächen, die nach den entsprechenden 

Richtplänen überwiegend der Erholung der Bevölkerung dienen oder ein Objekt des 

Natur- und Heimatschutzes bewahren sollen (Freihaltezone) (PBG Art. 36 und 39). 

Der Schwarzbach verläuft in einer kommunalen Freihaltezone und tangiert abschnitts-

weise eine Kantonale Landwirtschafts- und Freihaltezone (Abschnitt Schwarzbach-00) 

die Kernzone (Abschnitte Schwarzbach-01 bis Schwarzbach-03), eine Zone für öffent-

liche Bauten (rechtsufrig, Abschnitt Schwarzbach-03) sowie eine Erholungszone 

(linksufrig, Abschnitte Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05).  

 

Öffentliche Oberflächengewässer (25) 

Die öffentlichen Oberflächengewässer werden in vier Klassen eingeteilt, in Abhängig-

keit davon, ob sie offen oder eingedolt sind und ob sie über eine eigene Parzelle verfü-

gen (siehe Anhang A04). 

Der Schwarzbach wird im Projektperimeter offen geführt, mit Ausnahme von kurzen 

Durchlässen. 

 

Ökomorphologie Fliessgewässer (26) 

Unter der Ökomorphologie versteht man die strukturelle Ausprägung eines Gewässers 

und dessen Uferbereiche. Die Ökomorphologie der Gewässer wird in der Ökomorpho-

logie-Karte abschnittsweise wie folgt klassifiziert: natürlich / naturnah, wenig beein-

trächtigt, stark beeinträchtigt, künstlich / naturfremd, eingedolt und nicht klassiert. Ne-

ben der Ökomorphologie wurden auch vorhandenen Abstürze und Bauwerke erhoben 

(Anhang A04). Diese Grundlagen sind für den Aspekt Abschnittsbildung, die Herleitung 

der natürlichen Gerinnesohlenbreite und die Prüfung Erhöhung Gewässerraum für die 

Revitalisierung im Rahmen der Gewässerraumfestlegung am Schwarzbach in Ricken-

bach ZH relevant. 

Der Schwarzbach ist in den Abschnitten Schwarzbach-00, Schwarzbach-01 und 

Schwarzbach-03 als stark beeinträchtigt klassiert. In den Abschnitten Schwarzbach-02 
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und Schwarzbach-04 ist er als wenig beeinträchtigt eingestuft. Der Abschnitt Schwarz-

bach-05 ist als natürlich / naturnah klassiert. 

 

Gewässerschutzkarte (27) 

Die Gewässerschutzkarte zeigt Bereiche, in denen Einzugsgebiete, Grundwasserge-

biete, Oberflächengewässer und Uferbereiche schützenswert sind. Sie wird nach ver-

schiedenen Gewässerschutzbereichen aufgeteilt. Der Gewässerschutzbereich Au um-

fasst die nutzbaren unterirdischen Gewässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen 

Randgebiete. Der Gewässerschutzbereich Ao umfasst das oberirdische Gewässer und 

dessen Uferbereiche, soweit dies zur Gewährleistung einer besonderen Nutzung erfor-

derlich ist. 

In den Abschnitten am Schwarzbach befinden sich keine Gewässerschutzbereiche des 

Typs Ao oder Au. Die Abschnitte liegen in keiner Grundwasserschutzzone S1 bis S3. 

 

Revitalisierungsplanung Fliessgewässer (28) 

Der Revitalisierungsplan zeigt das Revitalisierungspotential (Nutzen für Natur und 

Landschaft im Verhältnis zum Aufwand) sowie die Priorisierung über die gesamten Ge-

wässernetze des Kantons Zürich auf. Die 1. Priorität hat einen Umsetzungshorizont von 

20 Jahren (2015-2035). Die kantonale Revitalisierungsplanung hat strategischen Cha-

rakter. Die Umsetzung erfolgt durch konkrete Gewässerrevitalisierungs-Projekte der 

Gemeinden oder des Kantons.  

Im Projektperimeter weist der Schwarzbach kein Revitalisierungspotenzial auf, weil der 

Revitalisierungsnutzen (Nutzen für Natur und Landschaft im Verhältnis zum Aufwand) l 

gering bis mittel ist. Es sind zudem keine geplanten Revitalisierungen 1. Priorität (Um-

setzungszeitraum 2015 – 2035) vorhanden.  

 

Historische Gewässerkarte im GIS-Browser (29) 

Die historische Gewässerkarte zeigt die Veränderungen des zürcherischen Gewässer-

netzes seit dem 19. Jahrhundert.  

Die geplante Gewässerraumfestlegung folgt in allen Abschnitten mehrheitlich dem na-

türlichen/historischen Gewässerverlauf (vgl. Anhang A04) und kommt teilweise/mehr-

heitlich in Bereichen von Böden zu liegen, die in ihrem Aufbau bereits massgeblich 

anthropogen verändert sind. 

 

Naturgefahrenkarte (30) 

Die Naturgefahrenkarte zeigt, welche Gebiete durch Naturgefahren gefährdet sind. Ge-

mäss Vorgaben des Bundes werden vier verschiedene Gefahrenstufen unterschieden, 

welche aus der Untersuchung der beiden Hauptprozesse Hochwasser sowie Massen-

bewegungen (Steinschlag/Blockschlag, Rutschungen und Hangmuren) resultieren. Für 

weitere Hinweisprozesse (Oberflächenabfluss/Vernässung, Ufererosion, Übermurung/ 

Übersarung, Grundwasseraufstoss, Rückstau in Kanalisation) werden Hinweisflächen 

erfasst. 
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Bestandteil der Naturgefahrenkarte ist die Schwachstellenkarte. Die Schwachstellen-

karte ist eine gemeindespezifische Karte der Schwachstellen für Hochwasserereignisse 

unterschiedlicher Jährlichkeiten gemäss Naturgefahrenkartierung. Daraus kann gele-

sen werden, ab welcher Wassermenge das Wasser bei einem Gewässerabschnitt oder 

einer punktuellen Stelle (Brücke, Durchlass oder Eindolung) über die Ufer tritt und wel-

che die Ursachen für Überflutungen sind (ungenügende Gerinnekapazität, Verklausung 

durch Schwemmholz und Geschiebe, Rückstau, Damminstabilität, Erosion oder Auflan-

dung). Diese Grundlagen sind für die Prüfung Hochwasserschutz im Rahmen der Ge-

wässerraumfestlegung am Schwarzbach in der Gemeinde Rickenbach ZH relevant. 

Gemäss Naturgefahrenkarte besteht am Schwarzbach in Rickenbach ZH mehrheitlich 

eine geringe bis mittlere Gefährdung. Im Abschnitt Schwarzbach-04 ist beim Hochwas-

serrückhaltebecken infolge des Einstaus eine erhebliche Gefährdung kartiert (Anhang 

A04). 

Gemäss Schwachstellenkarte haben die Abschnitte Schwarzbach-00, Schwarzbach-01 

und Schwarzbach-02 ab HQ30 (d.h. ab einem 30-jährlichen Hochwasserereignis) ein 

Defizit in der Gerinnekapazität. Der Abschnitt Schwarzbach-03 weist Schwachstellen 

ab HQ300 auf. Die Abschnitte Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 sind bis zum EHQ 

hochwassersicher.  

 

Risikokarte (Hochwasser) (32) 

Die Gefahrenkarte allein zeigt nur die Gefährdung auf. In der Risikokarte werden neben 

den gefährdeten Flächen auch die betroffenen Werte (Personen, Sachwerte, Versor-

gung, Kultur und Umwelt) betrachtet. Sie liefert damit wichtige Informationen für eine 

risikobasierte Planung und Priorisierung von Schutzmassnahmen. 

In den Abschnitt Schwarzbach-00. Schwarzbach-01 und Schwarzbach-02 besteht 

mehrheitlich ein geringes Risiko. Das mittlere Risiko im Abschnitt Schwarzbach-01 

kann basierend auf der Begehung nicht bestätigt werden, da die Bebauung vergleichbar 

mit dem Abschnitt Schwarzbach-02 ist. Auch das mittlere Risiko im Abschnitt Schwarz-

bach-00 wird hinterfragt, weil es sich hier um einen unbebauten, abgesehen vom HWS-

Entlastung/Regenüberlauf des Abwasserkanals, Siedlungsrand handelt. Das Schutz-

ziel wird in diesen Abschnitten auf das HQ100 angesetzt. Im Abschnitt Schwarzbach-03 

ist mehrheitlich ein mittleres Risiko vorhanden und das Schutzziel wird somit auf HQ300 

angesetzt. Bei den Abschnitten Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 erfolgt keine 

Prüfung des Hochwasserschutzes, da diese Abschnitte im Einstaubereich des Rück-

haltebeckens liegen und somit bei Hochwasser bewusst geflutet werden (Anhang A04). 
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Hochwasserschutzprojekte (33) 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Rickenbach wies der Schwarzbach eine ungenügende 

Abflusskapazität auf, um die massgebende Hochwassermenge abzuleiten. Das durch 

den Kanton erarbeitete Projekt des Hochwasserrückhaltebeckens Grafwisen wurde 

2001 festgesetzt (RRB Nr. 275 vom 28. Februar 2001) und in den folgenden Jahren 

2002-2005 realisiert. Mit dem Bau des HRB wurde der Schwarzbach renaturiert, durch 

Landerwerb eine eigene Gewässerparzelle (Grundstück Kat. Nr. 3284) gebildet und 

der Grafenwisenweiher künstlich angelegt. Der Einstaubereich erstreckt sich vom Ab-

schnitt Schwarzbach-04 (Drosselbauwerk) bis zum Abschnitt Schwarzbach-05. 

 

Gewässernutzung / Wasserrechte (34) 

Wer im Kanton Zürich die Wasserkraft von Bächen und Flüssen nutzen will, Wasser 

aus einem öffentlichen Gewässer entnehmen will oder ein Gewässer aufstauen will, 

braucht dafür eine wasserrechtliche Konzession oder Bewilligung, sowohl für neue An-

lagen als auch für Änderungen an bereits konzessionierten Anlagen. Die konzessio-

nierten Wasserrechte wurden ab 1997 mit den öffentlichen Oberflächengewässern im 

GIS erfasst und werden seit 1998 als eigener Datensatz in Abstimmung zu den öffent-

lichen Oberflächengewässern vom AWEL, Abt. Wasserbau nachgeführt. In der Karte 

der öffentlichen Oberflächengewässer (s. oben Grundlage Nr. 25) werden auch Was-

serrechte bezüglich Wasserfassungen und Rückgaben, Wasserkanäle, -leitungen und 

-weiher gezeigt. 

Am Schwarzbach sind im Projektperimeter keine Wasserrechte verzeichnet. Im Ab-

schnitt Schwarzbach-04 liegt das Drosselbauwerk des Hochwasserrückhaltebeckens. 

 

Fuss- und Wanderwege (39) 

Die Karte Wanderwege stellt das Wanderwegnetz des Kantons Zürich dar. Die dar-

gestellten Wanderwege wurden aufbauend auf dem regionalen Richtplan erstellt und 

dienen der Verkehrsplanung. 

Im Abschnitt Schwarzbach-02 durchquert ein Wanderweg (Routen-ID 13131, Andelfin-

gen Bahnhof - Rickenbach Dorf - Frauenfeld) den Schwarzbach Im Abschnitt Schwarz-

bach-03 verlaufen die Wanderwege (Routen-ID 50496; Rickenbach-Attikon - Stein am 

Rhein und Routen-ID 13153, Stein am Rhein Bahnhof - Winterthur Hauptbahnhof Nord) 

teilweise links- oder rechtsseitig des Gewässers. 

 

Kantonale Grundstücke (40) 

Kantonale Grundstücke, welche vom Gewässerraum betroffen sind, umfassen aus-

schliesslich Gewässerparzellen (Kanton Zürich, AWEL). 

 

Kantonale Staatstrassengrundstücke (41) 

In der Tabelle 2 sind die kantonalen Strassengrundstücke mit einem kurzen Beschrieb 

aufgelistet, welche vom Gewässerraum des Schwarzbachs betroffen sind. 
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Tabelle 2: Kantonale Strassengrundstücke innerhalb des Gewässerraums des Schwarzbachs. 

Gewässer  Grundstück Nr. Eigentümer Beschrieb 

Schwarzbach  3258 Kanton Zürich, TBA Hauptstrasse mit der Routen-

nummer 353, verläuft 

linksufrig entlang der Ab-

schnitte Schwarzbach-01 bis 

03 

 

Denkmalschutz (kantonale Schutzobjekte) (42) 

Gemäss § 203 Abs. 1 lit. c des Planungs- und Baugesetzes (PBG) sind Schutzobjekte 

Ortskerne, Quartiere, Strassen und Plätze, Gebäudegruppen, Gebäude und Teile so-

wie Zugehör von solchen, die als wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, 

sozialen oder baukünstlerischen Epoche erhaltenswürdig sind oder die Landschaften 

oder Siedlungen wesentlich mitprägen, mitsamt der für ihre Wirkung wesentlichen Um-

gebung. Darüber hinaus können auch wertvolle Park- und Gartenanlagen, Bäume und 

Baumbestände, Feldgehölze und Hecken Teil des Schutzobjektes sein (vgl. § 203 Abs. 

1 lit. c und f PBG). Denkmäler sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch ihre Denkmä-

ler schützt und vertieft die Gesellschaft ihre Identität. Aufgrund der grossen Bedeutung 

der Denkmäler hat die Öffentlichkeit die Verantwortung, diese zu schützen und für ihre 

ungeschmälerte Erhaltung zu sorgen. Eine Substanzerhaltung steht bei Schutzobjekten 

von überkommunaler Bedeutung im Vordergrund. 

Im Projektperimeter, auf dem linken Ufer des Schwarzbachs, befindet sich ein Denk-

malschutzobjekt von überkommunaler Bedeutung (Ref. Kirche, von regionaler Bedeu-

tung), welches aber vom Gewässerraum (Abschnitt Schwarzbach-04) nicht betroffen 

ist. 

Bei einer zukünftigen, sich konkretisierenden Weiterentwicklung des Landschaftsgar-

tens ist eine weitere Interessenabwägung durchzuführen. In dieser sind auch bauliche 

Erweiterungen und Wachstumsmöglichkeiten (inklusive Neubauten) zu berücksichti-

gen. Um den langfristigen Erhalt und Unterhalt gewährleisten und finanzieren zu kön-

nen, sind bei sich konkretisierenden Projekten auch betriebliche Erweiterungs- und 

Wachstumsmöglichkeiten (inklusive Neubauten) des (Inventarobjektes) in einer weite-

ren Interessenabwägung zu berücksichtigen. 

 

Archäologische Zonen (43) 

Im Bereich von archäologischen Zonen ist ein Schutzobjekt gemäss § 203 Abs. 1 lit. d 

des Planungs- und Baugesetzes (PBG) zu vermuten. Durch Bodeneingriffe wird das 

potenzielle Schutzobjekt unwiederbringlich zerstört. 

Die Schutzinteressen des KGS-Inventars sind sicherzustellen. Konkrete Hochwasser-

schutz- und/oder Revitalisierungsprojekte sind der Kantonsarchäologie zur Prüfung vor-

zulegen. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. 

Im Abschnitt Schwarzbach-03 ist linksufrig die archäologische Zone RICK-AZ007 be-

troffen. Diese archäologische Zone ist nicht im schweizerischen Inventar der Kulturgü-

ter von nationaler und regionaler Bedeutung (KGS) als A-Objekt, Einstufung national, 

aufgeführt. 
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Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung (KOBI) 

(44) 

Gemäss § 203 Abs. 1 lit. c PBG sind Schutzobjekte Ortskerne, Quartiere, Strassen und 

Plätze, Gebäudegruppen, Gebäude und Teile sowie Zubehör von solchen, die als wich-

tige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen Epoche 

erhaltenswürdig sind oder die Landschaften oder Siedlungen wesentlich mitprägen, mit-

samt der für ihre Wirkung wesentlichen Umgebung. Solche Objekte sind Teil des ge-

schichtlichen Erbes. Durch ihre Denkmäler schützt und vertieft die Gesellschaft ihre 

Identität. Aufgrund der grossen Bedeutung der Denkmäler hat die Öffentlichkeit die Ver-

antwortung, diese zu schützen und für ihre ungeschmälerte Erhaltung zu sorgen.  

Zielsetzung des KOBI ist die Erhaltung und sinngemässe Weiterentwicklung der cha-

rakteristischen Bebauungsstruktur mit den ortstypisch ausgeprägten Umgebungsberei-

chen und Freiräumen. Diese sind, zusammen mit dem wertvollen Gesamterschei-

nungsbild des Bestandes, massgebend für die besondere Bedeutung als überkommu-

nales Ortsbild. Demzufolge ist sicherzustellen, dass «prägende oder strukturbildende 

Gebäude», «ausgeprägte Platz- und Strassenräume», Gebäude mit «wichtigen Be-

grenzungen von Strassen-, Platz- und Freiräumen», «Raumwirksame Mauern», «Orts-

bildprägende Stadtmauern», «Ehemalige Kanäle», sowie «Ortstypische Elemente» in 

ihrer baulichen Struktur auch künftig erhalten sowie ggf. gemäss ihren beschriebenen 

Merkmalen ersetzt werden können. 

«Wichtige Freiräume» sollen aus ortsbildschutzrechtlicher Sicht unbebaut bleiben. Die 

Gewässerraumfestlegung steht dieser Zielsetzung grundsätzlich nicht entgegen. Bau-

liche Massnahmen im Zusammenhang mit dem Gewässer sind sorgfältig auf die beste-

hende Situation und Topografie abzustimmen. 

Bei der geplanten Gewässerraumfestlegung ist teilweise der Perimeter des Inventars 

der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung (KOBI) in der Ge-

meinde Rickenbach ZH, innerhalb des Ortsbildes Rickenbach (kantonale/regionale Be-

deutung, AREV-Nr./BDV Nr. 1806/20 / - vom 16. Juni 2021) tangiert. 

Die betroffenen Objekte (weitere Interessen vgl. oben) sind in der Tabelle nach Ge-

wässerraumabschnitt und im Planausschnitt im Anhang A05 dargestellt. 
 

Das inventarisierte Ortsbild gilt aufgrund der Lage im Hauptsiedlungsgebiet der Ge-

meinde Rickenbach ZH und der historisch gewachsenen, dichten Struktur sowie der 

Setzung der Bauten als «dicht überbaut». Die im KOBI-Perimeter liegende Abschnitte 

Schwarzbach-01 bis Schwarzbach-03 gelten als tendenziell «dicht überbaut». 

Die im KOBI als «prägende oder strukturbildende Gebäude» (Vers. Nr. 8, 9, und 1245) 

(weitere Interessen vgl. oben) bezeichnete Objekte liegen ganz oder teilweise innerhalb 

des geplanten Gewässerraums bzw. werden von dem geplanten Gewässerraum durch-

fahren oder tangiert. Bei einer zukünftigen, sich konkretisierenden Weiterentwicklung 

dieser «prägenden oder strukturbildenden Gebäude» ist eine weitere Interessenabwä-

gung durchzuführen. In dieser ist auch ein ausreichender Spielraum (erweiterter Bau-

bereich) für einen allfällig notwendigeren Ersatzneubau aufgrund zeitgenössischer Bau-

weisen zu berücksichtigen. 
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Der behördenverbindliche Inventarplan und der Ortsbildbeschrieb bilden die Basis der 

Beurteilung von Planungen oder Bewilligungen innerhalb des Ortsbildperimeters. In-

ventarisierte Ortsbilder umfassen in der Regel die alten Ortskerne, in welchen die Bau-

ten historisch bedingt häufig sehr dicht, zentral/gut erreichbar und nahe am Gewässer 

gebaut wurden. 

 

Waldareale (AV-Daten) (45) 

Die Informationsebene Bodenbedeckung ist eine generalisierte, flächige Darstellung 

der realen Erdoberfläche, welche unter anderem die Waldareale darstellt.  

Auf dem Gemeindegebiet Rickenbach ZH sind keine Waldareale (übriger Wald) durch 

den Gewässerraum betroffen. 

 

Waldentwicklungsplan (WEP) Kanton Zürich 2010: besondere Ziele (47) 

Der Waldentwicklungsplan Kanton Zürich (WEP) stellt für das gesamte Waldareal si-

cher, dass der Wald seine Funktionen nachhaltig erfüllen kann. Der WEP ist im Wald-

gesetz und in der Waldverordnung des Kantons Zürich verankert. Im WEP Kanton Zü-

rich werden die Leitbilder und Strategien für den Zürcher Wald konkretisiert. 

Von der Gewässerraumfestlegung am Schwarzbach in Rickenbach ZH ist im Abschnitt 

Schwarzbach-05 die Kategorie H1 (Holzproduktion), B6 (Waldrandförderung), E1 (häu-

fig begangene Wälder) betroffen. Es wird darauf hingewiesen, dass der WEP etwas 

veraltet ist und dass heutzutage im Abschnitt Schwarz-05 bzw. in der Gewässerparzelle 

Kat. Nr. 3284 kein Wald mehr vorhanden ist (s. Grundlage Nr. 45). Diese Waldfläche 

wurde vermutlich im Rahmen der Gewässerrenaturierung und künstliche Schaffung des 

Grafenwisenweihers, im Zusammenhang mit der Realisierung des Hochwasserrückhal-

tebecken, gerodet (s. Grundlage Nr. 33). 

 

Landwirtschaftliche Bewirtschaftung / Orthofoto (49) 

Die Landwirtschaftliche Bewirtschaftung (Karte "Landwirtschaftliche Bewirtschaftung") 

umfasst alle zum aktuellen Zeitpunkt georeferenzierten landwirtschaftlichen Nutzungen 

(ohne die Flächen mit Naturschutzverträgen) im Kanton Zürich. Gemäss Art. 41c Abs. 

2 bis 4 GSchV darf der Gewässerraum extensiv bewirtschaftet werden. Es dürfen weder 

Dünger noch Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. 

Mithilfe von Orthofotos wird abgeklärt, ob allenfalls Bewirtschaftungsrichtungen durch 

die Gewässerraumausscheidung beeinträchtigt werden oder ob ersichtlich ist, dass Be-

triebsstandorte von Landwirtschaftsbetrieben mit Nutztierhaltung vom Gewässerraum 

betroffen sein könnten. 

In den Abschnitten Schwarzbach-00, Schwarzbach-01, Schwarzbach-02, Schwarz-

bach-04 und Schwarzbach-05 sind landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzend an den 

Schwarzbach vorhanden. Die vom Gewässerraum tangierten landwirtschaftlichen Nutz-

flächen sind überwiegend Biodiversitätsförderflächen. Nur in einem Abschnitt ist rand-

lich eine Ackerfläche betroffen. Die betroffenen Flächen sind in Anhang A07 dargestellt. 
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Meliorationskataster (50) 

Für bestehende Drainagehauptleitungen und Pumpwerke wird darauf hingewiesen, 

dass gemäss Art. 41c Abs. 1 Bst. c GSchV die Behörde die Erstellung standortgebun-
dener Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen, im Gewäs-

serraum bewilligen kann. 

In den Abschnitten Schwarzbach-02, Schwarzbach-03, Schwarzbach-04 und Schwarz-

bach-05 werden gemäss GIS-Karte landwirtschaftliche Strukturverbesserungen im aus-
geschiedenen Gewässerraum tangiert. Die Betroffenheit der Meliorationsanlagen ist 

ebenfalls in Anhang A07 dargestellt. 

 

Hinweiskarte anthropogene Böden (52) 

Diese Karte gibt Hinweise auf wesentliche Veränderung der Böden des unbefestigten 

Terrains gegenüber ihrem natürlichen Ausgangszustand durch menschliche, v.a. bau-

liche Eingriffe in Struktur, Aufbau oder Mächtigkeit. Das Datenprodukt hat hauptsächlich 

orientierende Bedeutung und gibt keine Auskunft über die Bodenqualität. Ausprägung 

und genaue Lage von anthropogenen Bodenveränderungen müssen im Einzelfall durch 

Felduntersuchungen festgestellt werden. 

In den Abschnitten Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 sind anthropogene Böden 

vorhanden, bei denen die Schaffung neuer FFF als in der Regel nicht möglich einge-

schätzt wird (s. Anhang A04). 

 

Lebensraum-Potenziale (53) 

Die Karte der Lebensraum-Potenziale des Kantons Zürich zeigt die potenziell besten 

Standorte für neue Magerwiesen und für Feuchtgebietsergänzungsflächen. Die damit 

ermittelten Lebensraumpotenziale bilden eine wichtige Planungsgrundlage für die Er-

arbeitung von Landschaftsentwicklungskonzepten und von Vernetzungsprojekten nach 

ÖQV.  

Entlang des Schwarzbachs bestehen bei den Abschnitten Schwarzbach-04 und 

Schwarzbach-05 mehrere Potenzialflächen für Magerwiesen (s. Anhang A04). 

 

Orthofoto (54) 

Das Orthofoto dient der Bestimmung der landwirtschaftlichen Interessen, wie der Be-

wirtschaftungsrichtung sowie möglichen Nutztierhaltungen. Anhand des Orthofotos 

kann die parallel zum Gewässer verlaufende Bewirtschaftungsrichtung bestimmt wer-

den. Keine Indikatoren weisen im Gewässerraum des Schwarzbachs auf eine Nutztier-

haltung hin. In der Karte «Landwirtschaftliche Bewirtschaftung» (49) sind extensiv ge-

nutzte Wiesen, übrige Dauerwiesen (ohne Weiden), Weiden, Biodiversitätsförderflä-

chen und übrige Flächen innerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen (Hecken-, Feld- 

und Ufergehölze) vermerkt. 
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2.4. Regionale Grundlagen 

Regionales Raumordnungskonzept (55) 

Das regionale Raumordnungskonzept Winterthur und Umgebung (Regio-ROK) entwirft 

ein Bild der angestrebten zukünftigen Raumordnung der Region Winterthur und Umge-

bung für den Zeithorizont 2030. Es bildet den konzeptionellen Überbau für den regio-

nalen Richtplan und bietet Orientierung für die Koordination der raumwirksamen Tätig-

keiten in der Region und mit den benachbarten Regionen. 

 

Regionaler Richtplan 

Der regionale Richtplan enthält im Grundsatz die gleichen Bestandteile wie der kanto-

nale Richtplan; er kann jedoch die räumlichen und sachlichen Ziele enger umschreiben 

oder bei Bedarf weitergehende Angaben enthalten. Es sind unter anderem die regiona-

len Natur- und Landschaftsschutzgebiete enthalten. 

 

Zentrumsgebiete (56) 

Die Gemeinde Rickenbach ZH weist kein regionales Zentrumsgebiet im Bereich des 

Gewässerraums auf. 

 

Geplante Strassen-/Wegprojekte sowie geplante Fuss-/Wanderwege und Radwege 

(67) 

Gemäss der regionalen Richtplan-Karte Verkehr (vgl. Anhang A04) befindet sich der 

Perimeter des Schwarzbachs in Bereichen, die von verschiedenen Strassenraumpro-

jekten entlang der Hauptstrasse in Rickenbach ZH betroffen sind. Für die Abschnitte 

Schwarzbach-01, Schwarzbach-02 und Schwarzbach-03 sind im Richtplan eine Sanie-

rung bzw. Aufwertung des Strassenraums vorgesehen. 

Im Weiteren ist entlang der Hauptstrasse die Markierung eines Velostreifens vorgese-

hen. Zudem weist der regionale Richtplan in diesem Bereich eine geplante Nebenver-

bindung für den Veloverkehr aus. 
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2.5. Relevante Kommunale Grundlagen 

Kommunaler Richtplan (71) 

Es wird darauf hingewiesen, dass der kommunale Verkehrsrichtplan vorhanden ist und 

am 02.06.2025 revidiert wurde. 

 

Kommunale Nutzungsplanung (Bau- und Zonenordnung / Zonenplan) (74) 

Mit der kommunalen Bau- und Zonenordnung (BZO) wird die zulässige Bau- und Nutz-

weise der Grundstücke geregelt, soweit diese nicht durch eidgenössisches oder kanto-

nales Recht bestimmt sind. Die Dokumente der BZO sind auch im Kataster der öffent-

lich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) des Kantons verfügbar (Tabelle 3 

und Anhang A04). 

Die aktuelle BZO der Gemeinde Rickenbach ist vom Mai 2022. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass die BZO zurzeit in Revision ist (öffentliche Auflage Nov. 2024-Jan. 2025, 

Festsetzung durch die Gemeindeversammlung am 18. September 2025, Genehmigung 

durch die Baudirektion ausstehend). Mit der Revision sind keine Änderungen in der 

Zonenordnung vorgesehen, welche Auswirkung auf die Definition des Projektperime-

ters oder Abschnittsbildung der vorliegenden Gewässerraumfestlegung haben. 

 

Tabelle 3: Kommunale Nutzungsplanung entlang dem Schwarzbach im Projektperimeter. 

Nr.  Linksseitig Rechtsseitig 

Schwarz

bach-00 

 kantonale Landwirtschaftszone, kantonale Freihal-

tezone 

kantonale Landwirtschaftszone 

Schwarz

bach-01 

 Freihaltezone kommunal, Kernzone überkommunal Freihaltezone kommunal, Kernzone kommunal 

Schwarz

bach-02 

 Freihaltezone kommunal, Kernzone kommunal, 

Kernzone überkommunal 

Freihaltezone kommunal, Kernzone überkommunal 

Schwarz

bach-03 

 Freihaltezone kommunal, Kernzone überkommu-

nal, Zone für öffentliche Bauten 

Freihaltezone kommunal, Kernzone überkommu-

nal, Kernzone kommunal 

Schwarz

bach-04 

 Freihaltezone kommunal, kantonale Landwirt-

schaftszone 

Freihaltezone kommunal 

Schwarz

bach-05 

 Freihaltezone kommunal Freihaltezone kommunal 

 

Zentrumszone (75) 

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der Nutzungsdruck auf 

Bauland (für die bauliche Verdichtung) und Freiraum (für die Erholung) sehr hoch. Für 

beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) müssen Spielräume geschaffen und ge-

sichert werden. Zentrumszonen sind gemäss § 51 Abs. 1 PBG für eine dichte Überbau-

ung zur Entwicklung von Stadt-, Orts- und Quartierzentren bestimmt. Aufgrund ihrer 

Funktion als Siedlungsschwerpunkte, ihrer zentralen Lage sowie der angestrebten Aus-

nützung eigenen sich Zentrumszonen für eine künftige bauliche Verdichtung. 
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Keine Abschnitte der vorliegenden Gewässerraumfestlegung tangieren eine Zentrums-

zone. 

 

Kernzonen (ausserhalb KOBI) (76) 

Kernzonen umfassen schutzwürdige Ortsbilder, die in ihrer Eigenart erhalten oder er-

weitert werden sollen (siehe § 50 PGB). In der Regel umfassen sie die alten Ortskerne, 

in welchen die Bauten historisch bedingt häufig sehr dicht, zentral/gut erreichbar und 

nahe am Gewässer gebaut wurden. Die bauliche Struktur/Besonderheit gilt es zu erhal-

ten bzw. weiterzuentwickeln. 

Keine Abschnitte der vorliegenden Gewässerraumfestlegung tangieren eine Kernzone 

ausserhalb KOBI. 

 

Weilerkernzonen (Kernzonen ausserhalb Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richt-

plan) (77) 

Weilerkernzonen mit traditioneller bäuerlicher Siedlungsstruktur sind wichtiger und aus 

raumplanerischer Sicht schützenswerter Bestandteile des Landschaftsbildes. Weiler-

kernzonen sind Zonen, in denen historisch bedingt Gebäude schon immer nahe am 

Wasser sind/waren und damit wichtige Zeugen der Baukultur sind. Eine Struktur- 

und/oder Substanzerhaltung steht in Weilerkernzonen im Vordergrund. 

Die Gemeinde Rickenbach ZH verfügt über keine Weilerkernzonen, die von der Ge-

wässerraumfestlegung betroffen sind. 

 

Sondernutzungsplanung – Gestaltungspläne (78) 

Gestaltungspläne stellen ein Planungsinstrument dar, welches die Entwicklung von 

Arealüberbauungen über die einzelnen Parzellen hinweg ermöglicht. 

Eine Auseinandersetzung mit bestehenden Gestaltungsplänen ist wichtig, um spätere 

Konflikte vorzubeugen. In der Gemeinde Rickenbach ZH sind folgende bestehende Ge-

staltungspläne betroffen: 
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Tabelle 4: Bestehende Gestaltungspläne entlang dem Schwarzbach im Projektperimeter. 

Abschnitt Nr.  Gestaltungsplan (rechtskräftig) 

Schwarzbach-01/02  Privater Gestaltungsplan «Mühle» (genehmigt mit RRB 1202 am 15. April 1987). 

Relevant ist der Gestaltungsplan (s. Auszug in Anhang 04) und § 4 der Vorschriften zum 

GP: «Die Lage der Gebäude und deren minimalen Grenz- und Gebäudeabstände werden 

durch die Baubereiche bestimmt. Im Übrigen gilt für alle Abstände das kantonale Mindest-

mass von 3.5 m. Ausgenommen bleiben die Objekte Vers.-Nrn. 8 und 9, für die die Vor-

schriften des Bautyps A gemäss Art. 4 der Bauordnung massgebend sind.» 

Schwarzbach-04  Privater Gestaltungsplan «Brüel» (genehmigt mit ARE-Verfügung Nr. 12 am 30. Januar 

2014). 

Relevant ist der Gestaltungsplan (s. Auszug in Anhang A04) und Art. 2 der Vorschriften zum 

GP: «Der Gestaltungsplan schafft die Voraussetzung zum Bau und Betrieb der Brücke so-

wie des Pferdeauslaufs und der Pferdeweiden Brüel. Darin ist der Nachweis zu erbringen, 

dass die Auflagen des Hochwasserrückhaltebeckens und der Bachlandschaftsgestaltung 

eingehalten sind.» 

 

Gewässerabstandslinien (80) 

Die Gewässerabstandslinien sind diejenigen Linien, die den kantonalrechtlichen Min-

destabstand erhöhen und vom Grenzabstand gegenüber Nachbargrundstücken abwei-

chen (§ 67 PBG). 

In dem Abschnitten Schwarzbach-01, Schwarzbach-02 und Schwarzbach-03 befinden 

sich Gewässerabstandslinien (Inkraftsetzungsdatum 01.02.1984). Die bestehenden 

Gewässerabstandslinie sichern (tendenziell, mit abschnittsweisen Ausnahmen) einen 

breiteren Raum als die Übergangsbestimmungen bzw. als der Gewässerraum (vgl. Ka-

pitel 7) 

 

Denkmalschutz (kommunale Schutzobjekte) (89) 

Im Abschnitt Schwarzbach-01 liegt das kommunalen Inventarobjekt Müliweg 1a (GVZ 

Nr. 8, Gebäude Industrie, s. Anhang A04). 

 

2.6. (Relevante) Weitere Grundlagen 

Gewässergeometrie 

Die Geometrie eines Gewässers beschreibt das Aussehen, die Form und den Verlauf 

eines Gerinnes. Diese Informationen werden in Längsprofilen mit Höhenangaben über 

den Verlauf der Gewässerachse sowie auch in Querprofilen, die den Gerinnequer-

schnitt an verschiedenen Stellen im Gewässer zeigen, beschrieben. Das Längenprofil, 

mehrere Querprofile und ein Übersichts-Situationsplan zur Lage der Querprofile am 

Schwarz wurden vom AWEL bereitgestellt. Diese Grundlagen der Gewässergeometrie 

sind für die Prüfung Hochwasserschutz und Revitalisierung im Rahmen der Gewässer-

raumfestlegung relevant. 
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AV-Daten und DTM zur Bestimmung der Gewässerachse 

Im Rahmen der vorliegenden Gewässerraumfestlegung wird der Verlauf der Gewäs-

serachsen anhand der Grundlagen der amtlichen Vermessung und des digitalen Hö-

henmodells des Kantons Zürich plausibilisiert. Es können keine signifikanten Abwei-

chungen (d.h. Abweichungen grösser als 1 m) festgestellt werden. Die Gewässerachse 

wird deshalb nicht angepasst. 

 

Feldbegehung vom 02.10.2025 

Die aus den Grundlagen gewonnenen Erkenntnisse wurden mit einer Begehung des 

Schwarzbachs durch die beteiligten Planerteams am 02.10.2025 überprüft und relati-

viert. Die Begehung am Fliessgewässer ergab unter anderem Resultate zu den Rauig-

keiten des Gerinnes, zum Gewässerprofil in verschiedenen Abschnitten, einen Einblick 

in möglicherweise relevante Verbauungen, Abstürze etc. in der und um den Schwarz-

bach. 

Im Zusammenhang mit der Begehung vom 02. Oktober zeigten sich insbesondere Ab-

weichungen zur Karte Ökomorphologie (GIS-ZH) in den Abschnitten Schwarzbach-02 

und Schwarzbach-03 und bei der Gerinnesohlenbreite in den Abschnitten Schwarz-

bach-00, Schwarzbach-01, Schwarzbach-02 und Schwarzbach-03 (Anhang A02, 

Schritt 1). 

 

Tabelle 5: Bei der Begehung vom 02.10.2025 festgestellte Abweichungen zur Karte Ökomorpholo-
gie 

Abschnitt  Abweichung zur Karte Ökomorphologie 

Schwarz-

bach-00 
 3 m Gerinnesohlenbreite im gesamten Abschnitt 

Schwarz-

bach-01 
 3 m Gerinnesohlenbreite im gesamten Abschnitt 

Schwarz-

bach-02 
 

3 m Gerinnesohlenbreite im gesamten Abschnitt, Klassifizierung wenig beeinträchtigt im gesamten Ab-

schnitt bis zur Hausecke Hauptstrasse 36 

Schwarz-

bach-03 
 

3 m Gerinnesohlenbreite im gesamten Abschnitt, Klassifizierung stark beeinträchtigt im gesamten Ab-

schnitt ab der Hausecke Hauptstrasse 36 bis zur Abschnittsgrenze zum Abschnitt Schwarzbach-04 
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3. Abschnittsbildung 

3.1. Abschnitte des Schwarzbachs 

Der Schwarzbach wird in der Gemeinde Rickenbach ZH in 6 Abschnitte von Schwarz-

bach-00 bis Schwarzbach-05 unterteilt.  

Die massgebenden Kriterien für die Abschnittsbildung sind in I. ALLGEMEIN des Tech-

nischen Berichts aufgeführt. In Tabelle 6 sowie in Anhang A02 (Schritt 1: Abschnittsbil-

dung) sind die Kriterien und deren Beurteilung abschnittsweise aufgeführt und in Abbil-

dung 3 sind die Abschnitte in einem Übersichtsplan dargestellt. 

 

Abbildung 3: Übersicht über die Abschnittsbildung des Schwarzbachs in der Gemeinde Rickenbach 
ZH. 
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Tabelle 6: Auflistung und Beurteilung der massgebenden Kriterien für die Abschnittsbildung. 

Abschnitt  Ökomorphologie Hochwassergefähr-

dung 

Revitalisierungs- 

potenzial 

Nutzungszonen / 

Schutzgebiete 

N
r.
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Schwarz-

bach-00 
 

stark beein-

trächtigt 
3 mittel klein gering nein nein Lk, Fk nein 

Schwarz-

bach-01 
 

stark beein-

trächtigt 
3* mittel klein* gering nein nein KÜ, KK, FZ nein 

Schwarz-

bach-02 
 

wenig beein-

trächtigt 
3* mittel klein gering nein nein KÜ, KK, FZ nein 

Schwarz-

bach-03 
 

stark beein-

trächtigt 
3* mittel mittel mittel nein nein 

FZ, KK, ÖB, 

KÜ 
nein 

Schwarz-

bach-04 
 

wenig beein-

trächtigt 
1.2 erheblich mittel mittel nein nein FZ nein 

Schwarz-

bach-05 
 

natürlich / na-

turnah 
3.8 erheblich mittel gering nein nein FZ nein 

 

In der nachfolgenden Tabelle 7 ist pro Abschnitt die Begründung für die Wahl der unte-

ren und der oberen Abschnittsgrenze in Gegenfliessrichtung aufgeführt. Mit der gewähl-

ten Abschnittsbildung werden einheitliche Abschnitte gefunden, auf deren Grundlage 

die weiteren Schritte der Gewässerraumfestlegung durchgeführt werden können. 

 

Tabelle 7: Begründung für die Wahl der Abschnittsgrenzen. 

Abschnitt Nr.  Abschnittsgrenze unten Abschnittsgrenze oben 

Schwarzbach-

00 

 Wechsel (Übergang) Siedlungsrand / Siedlungs-

gebiet 

Grundstücksgrenze Kantonale Landwirt-

schaftszone / Kantonale Freihaltezone 

Schwarzbach-

01 

 Wechsel in der Ökomorphologie (von stark zu 

wenig beeinträchtigt). 

Wechsel (Übergang) Siedlungsrand / Sied-

lungsgebiet 

Schwarzbach-

02 

 Wechsel in der Ökomorphologie (von wenig zu 

stark beeinträchtigt, bei Begehung angepasst). 

Wechsel in der Ökomorphologie (von stark zu 

wenig beeinträchtigt). 

Schwarzbach-

03 

 Wechsel in der Ökomorphologie (von stark zu 

eingedolt, Drosselbauwerk HWRB). 

Wechsel in der Ökomorphologie (von wenig zu 

stark beeinträchtigt, bei Begehung angepasst). 

Schwarzbach-

04 

 Wechsel in der Ökomorphologie (von wenig be-

einträchtigt zu natürlich / naturnah). 

Wechsel in der Ökomorphologie (von stark zu 

eingedolt, Drosselbauwerk HWRB). 

Schwarzbach-

05 

 Gemeindegrenze Rickenbach ZH zu Dinhard Wechsel in der Ökomorphologie (von wenig 

beeinträchtigt zu natürlich / naturnah). 
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3.2. Grafenwisenweiher 

Im Abschnitt Schwarzbach-05 ist der Grafenwisenweiher, öffentliches Stehgewässer 

Nr. 402, enthalten. Der Grafenwisenweiher, liegt im Hauptschluss zum Schwarzbach, 

hat eine Fläche von ca. 0.14 ha und dessen Umriss ist im kantonalen Datensatz «Ge-

wässerkarte (inkl. Wasserrechte und Gewässerraum)» korrekt erfasst, obwohl die 

Übernahme in die AV-Daten noch ausstehend ist. Der Grafenwisenweiher wurde im 

Rahmen einer Renaturierung des Schwarzbachs zwischen 2002 und 2005 künstlich 

angelegt (s. Orthofoto SWISSIMAGE 2005/2006 auf GIS ZH).  

Ein Gewässerraum von mindesten 15 m Breite, ab Uferlinie gemessen, gemäss Art. 

41b Abs. 1 GSchV, wird vorliegend als nicht verhältnismässig erachtet. Eine Anpas-

sung (Reduktion) dieser Mindestbreite im Sinne Art. 41b Abs. 3 GSchV könnte nicht 

vorgenommen werden, weil die Lage im dicht überbauten Gebiet vorliegend nicht gel-

tend gemacht werden könnte (Freihaltezone, angrenzend Erholungszone, Wald und 

Landwirtschaft). Aufgrund seiner Lage im Gewässerraum des Schwarzbachs sowie 

aufgrund seiner geringen Wasserfläche und der künstlichen Entstehung könnte, ge-

stützt auf Art. 41b Abs. 4 Bst. b und c GSchV, für den Grafenwisenweiher auf die Ge-

wässerraumfestlegung verzichtet werden. Da der Grafenwisenweiher seit Ende 2023 

als öffentliches Stehgewässer gilt, ist ein Verzicht jedoch nicht plausibel.  

Auf die Anwendung von Art. 41b GSchV wird vor diesem Hintergrund verzichtet. Der 

Grafenwisenweiher wird folglich als «Gerinneteil bzw. Aufweitung» des Schwarzbachs 

betrachtet und in den Abschnitt Schwarzbach-05 integriert.  
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4. Minimaler Gewässerraum nach Art. 41a 

GSchV 

Die Abschnitte der Gewässerraumausscheidung am Schwarzbach weisen in den Kern-

zonen gemäss GIS-Karte «Gewässerökologie: Ökomorphologie» Erhebungen der Ge-

rinnesohlenbreiten von 2.6 m bis 3.2 m auf. Aus der Begehung wird bei den drei Ab-

schnitten des Schwarzbachs (Schwarzbach-01 bis Schwarzbach-03) in der Kernzone 

die Gerinnesohlenbreite einheitlich auf 3.0 m festgelegt. Flussabwärts liegt der Ab-

schnitt Schwarzbach-00 in einer Kantonalen Freihaltezone. Gemäss der GIS-Karte be-

trägt die Gerinnesohlenbreite 2.0 m. Auch für diesen Abschnitt wird als Referenz die 

Gerinnesohlenbreite der Abschnitte in der Kernzone gewählt und auf 3.0 m festgelegt. 

Bei den beiden Abschnitten ausserhalb der Kernzone werden die bestehenden Gerin-

nesohlenbreiten von 1.2 m im Abschnitt Schwarzbach-04 und 3.8 m im Abschnitt 

Schwarzbach-05 übernommen. Die Breitenvariabilität des Schwarzbachs in der Kern-

zone und in der Kantonalen Freihaltezone ist bei allen vier Abschnitten eingeschränkt. 

Ausserhalb der Kernzone flussaufwärts ist die Breitenvariabilität ausgeprägt. Deshalb 

wird für den Abschnitten Schwarzbach-00 bis Schwarzbach-03 ein Korrekturfaktor von 

1.5 und für alle anderen Abschnitte ein Korrekturfaktor von 1 angewendet. Daraus er-

geben sich gemäss Begehung natürliche Gerinnesohlenbreiten von 4.5 m (Schwarz-

bach-00 bis Schwarzbach-03), 1.2 m (Schwarzbach-04) und 3.8. m (Schwarzbach-05). 

Bei keinem der betrachteten Abschnitte handelt es sich um ein Schutzgebiet gemäss 

Art.     A s.   GS  V. Entspre  end werden die minimalen Gewässerräume gemäss 

Art.     A s.   GS  V ermittelt.  

Die minimalen Gewässerräume pro Abschnitt sind in Tabelle 8 sowie Anhang A02 

(Schritt 2: Minimaler Gewässerraum) zusammengefasst. Der minimale Gewässerraum 

in den Abschnitten Schwarzbach-00 bis Schwarzbach-05 beträgt zwischen 11 m und 

16.25 m. 

Tabelle 8: Auflistung des minimalen Gewässerraums pro Abschnitt am Schwarzbach. 

Ab-

schnitt 

 bestehende 

Sohlenbreite 

(* aufgrund Bege-

hung korrigiert) 

Breitenvariabilität Korrek-

turfaktor 

Natürliche 

Sohlenbreite 

Schutzgebiet 

nach Art. 41a 

Abs. 1 GSchV 

minimaler Ge-

wässerraum 

Nr.  [m] [-] [-] [m] [-] [m] 

Schwarz-

bach-00 

 3* eingeschränkt 1.5 1.5 nein 18.25 

Schwarz-

bach-01 
 

3* eingeschränkt 1.5 4.5 nein 18.25 

Schwarz-

bach-02 
 

3* eingeschränkt 1.5 4.5 nein 18.25 

Schwarz-

bach-03 
 

3* eingeschränkt 1.5 4.5 nein 18.25 

Schwarz-

bach-04 
 

1.2 ausgeprägt 1 1.2 nein 11 

Schwarz-

bach-05 
 

3.8 ausgeprägt 1 3.8 nein 16.5 
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5. Erhöhung 

5.1. Hochwasserschutz 

Gemäss Gefahrenkarte liegt in den Abschnitten Schwarzbach-00 bis Schwarzbach-03 

ein Schutzdefizit vor. Eine Erhöhung des Gewässerraums infolge des Hochwasser-

schutzes muss somit in den Abschnitten Schwarzbach-00 bis Schwarzbach-03 geprüft 

werden.  

Die Abschnitte Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 liegen im Einstaubereich des 

Hochwasserrückhaltebeckens und werden somit gewollt geflutet. Bei diesen Abschnit-

ten wird keine Erhöhung des Gewässerraums infolge Hochwasserschutz geprüft. 

In den Abschnitten Schwarzbach-00 bis Schwarzbach-02 bilden die Linienschwachstel-

len HQ30 die massgebenden Schwachstellen. Obwohl im Abschnitt Schwarzbach-00 

und Schwarzbach-01 ein mittleres Risiko besteht, wird bei beiden Abschnitten das er-

forderliche Schutzziel auf das HQ100 angesetzt. Im Abschnitt Schwarzbach-03 ist die 

massgebende Schwachstelle der Durchlass Ri_1_6.18, wobei das Hochwasser ab ei-

nem HQ100 über die Ufer tritt. Da im gesamten Abschnitt ein mittleres Risiko besteht, 

wird das erforderliche Schutzziel auf das HQ300 angesetzt. 

Der Raumbedarf für den Hochwasserschutz wird für die Abschnitte Schwarzbach-00 

bis Schwarzbach-03 mit der Vorlage Hochwasserschutz-Nachweise für die Festlegung 

der Gewässerraume im Rahmen des vereinfachten Verfahren nach § 17 WsV berech-

net (vgl. Kapitel 3.4.1. des techn. Berichts Teil I). 

Zur Gewährleistung des Schutzziels HQ100 wurde in den Abschnitten Schwarzbach-00 

bis Schwarzbach-02 ein Raumbedarf von 11.30 m bzw. 9.10 m berechnet. Unter Be-

rücksichtigung eines beidseitigen Unterhaltsstreifens von je 3 m ergibt sich ein Raum-

bedarf aus Sicht Hochwasserschutz von 17.30 m bzw. 15.10 m. Im Abschnitt Schwarz-

bach-03 wurde zur Gewährleistung des Schutzziels HQ300 ein Raumbedarf von 13.60 m 

berechnet. Unter Berücksichtigung eines beidseitigen Unterhaltsstreifens von je 3 m 

beträgt der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz 19.30 m. Die notwendigen Brei-

ten für die Sicherstellung des Hochwasserschutzes sind in Tabelle 9 dargestellt. Die 

Prüfung Erhöhung Hochwasserschutz ist auch im Anhang A02 (Schritt 3a: Erhöhung 

(Hochwasserschutz)) tabellarisch dokumentiert. 

Der minimale Gewässerraum von 18.25 m ist im Abschnitt Schwarzbach-03 kleiner als 

der Raumbedarf aus Sicht Hochwasserschutz von 19.30 m, weshalb in diesem Ab-

schnitt eine Erhöhung des Gewässerraums notwendig ist. Für die Abschnitte Schwarz-

bach-00 bis Schwarzbach-02 ist keine Erhöhung des minimalen Gewässerraums aus 

Sicht Hochwasserschutz erforderlich. Die Hochwasserschutznachweise werden in An-

hang A13 geführt und im Anhang A02 (Schritt 3a: Erhöhung (Hochwasserschutz)) ta-

bellarisch zusammengefasst. 
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Tabelle 9: Übersicht über die Resultate der Prüfung Erhöhung aus Sicht Hochwasserschutz mit Fach-
gutachten. 

Abschnitt  Gefährdung 

Ereignis 

Schutz-

ziel 

Raumbedarf aus 

Sicht HWS inkl. 

Unterhaltsstreifen 

minimaler 

Gewässer-

raum 

Erhöhung 

Gewässer-

raum 

Gewässerraum 

aus Sicht Prü-

fung HWS 

Nr.  [-] [-] [m] [m] [ja/nein] [m] 

Schwarz-

bach-00 

 HQ30 HQ100 17.30 m 18.25 Nein 18.25 

Schwarz-

bach-01 
 

HQ30 HQ100 17.30 18.25 nein 18.25 

Schwarz-

bach-02 
 

HQ30 HQ100 15.10 18.25 nein 18.25 

Schwarz-

bach-03 
 

HQ100 HQ300 19.60 18.25 ja 19.60 

 

5.2. Revitalisierung 

Das Vorgehen im Rahmen der Prüfung Erhöhung aus Gründen der Revitalisierung ist 

in I. ALLGEMEIN, Kap. 3.4.2 beschrieben. Eine Übersicht über die Kriterien für die Er-

höhung aus Gründen der Revitalisierung an den Abschnitten des Schwarzbachs in Ri-

ckenbach ZH befindet sich in Tabelle 10. Unter den relevanten Kriterien ist die Revita-

lisierungsplanung (vgl. Grundlage 28) das massgebende Kriterium. 

 

Tabelle 10: Übersicht über die Kriterien zur Bestimmung, ob eine Prüfung Erhöhung aus Sicht Revi-
talisierung erforderlich ist. 

Abschnitt  Revitali-

sierungs-

nutzen 

Abschnitt 1. Prio-

rität gemäss kant. 

Revitalisierungs-

planung 

Ökomorphologie Vorrang-

gebiet 

Prüfung 

Erhöhung 

Nr.  [-] [ja/nein] [-] [ja/nein] [ja/nein] 

Schwarz-

bach-00 
 gering nein stark beeinträchtigt nein nein 

Schwarz-

bach-01 
 gering nein stark beeinträchtigt nein nein 

Schwarz-

bach-02 
 mittel nein wenig beeinträchtigt nein ja 

Schwarz-

bach-03 
 mittel nein stark beeinträchtigt nein nein 

Schwarz-

bach-04 
 gering nein wenig beeinträchtigt nein ja 

Schwarz-

bach-05 
 gering nein natürlich / naturnah nein ja 
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In den Abschnitten Schwarzbach-00, Schwarzbach-01 und Schwarzbach-03 muss 

keine Erhöhung geprüft werden. In den Abschnitten Schwarzbach-02, Schwarzbach-04 

und Schwarzbach-05 muss eine Erhöhung aufgrund der wenig beeinträchtigten bis na-

türlichen/naturnahen Ökomorphologie im Sinne von Art. 41a Abs. 3 Bst. c GSchV ge-

prüft werden. In der Tabelle 11 sind die Resultate der Prüfung Erhöhung für die Revita-

lisierung aufgelistet. Die detaillierte Herleitung der Resultate ist auch im Anhang A02 

(Schritt 3b: Erhöhung (Revitalisierung)) ersichtlich. 

In den Abschnitten Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 wird der Gewässerraum auf 

12.2 m bzw. 27.8 m erhöht. Für den Abschnitt Schwarzbach-02 wird nachfolgend nach-

gewiesen, dass eine Erhöhung des minimalen Gewässerraums nicht erforderlich und 

nicht verhältnismässig ist. 

 

Tabelle 11: Tabellarische Übersicht über die Resultate der Prüfung Erhöhung aus Sicht Revitalisie-
rung. 

Abschnitt  minimaler Ge-

wässerraum 

Erhöhung aus Sicht 

Revitalisierung 

Gewässerraum gemäss 

Biodiversitätskurve 

(Art. 41a Abs. 1 GSchV) 

Raumbedarf aus Sicht 

Revitalisierung 

Nr.  [m] [ja/nein] [m] [m] 

Schwarz-

bach-02 
 

18.25 ja 32 18.25 

Schwarz-

bach-04 
 

11 ja 12.2 12.2 

Schwarz-

bach-05 
 

16.5 ja 27.8 27.8 

 

5.2.1. Nachweis für die Nicht-Erhöhung im Abschnitt Schwarzbach-02 

Gemäss Kapitel 3.4.2 und 3.4.2 im Bericht Teil I ALLGEMEIN wird für diejenigen Ab-

schnitte, für welche ein Unterschreiten der Biodiversitätskurve angezeigt ist, der Raum-

bedarf aus Sicht Revitalisierung und/oder aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz er-

mittelt.  

Der Abschnitt Schwarzbach-02 ist als wenig beeinträchtigt klassiert, weist aber gem. 

kant. Revitalisierungsplanung kein Revitalisierungspotenzial auf. Der minimale Gewäs-

serraum soll somit lediglich aufgrund der Ökomorphologie im Sinne Schutz des beste-

henden Zustandes, gestützt auf Art. 41a Abs. 3 Bst. c GSchV, von 18.25 m auf 32 m 

erhöht werden. Im Vergleich zu den Gewässerraumbreiten von 19.6 m bzw. 18.25 m in 

den Abschnitten oberhalb und unterhalb erscheint diese Erhöhung als unverhältnismäs-

sig. Eine kurze lokale Aufweitung bringt keinen Mehrwert für ein Gewässer mit entspre-

chend tiefem Mittelwasserabfluss. Eine allfällige Beanspruchung von 32 m für eine 

künftige Gewässerrevitalisierung ist vorliegend aufgrund der lokalen Gegebenheiten 

(Gebiet tendenziell dicht überbaut, s. Kapitel 6.2.1) und best. Vorgaben (paralleler Ver-

lauf der Hauptstrasse, bestehende Gewässerabstandslinien, rechtskräftiger Gestal-

tungsplan Mühle) unrealistisch. Mit dem minimalen, nicht auf die Biodiversitätskurve 

erhöhten Gewässerraum kann im (tendenziell) dicht überbauten Gebiet des Abschnitts 
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Schwarzbach-02 der Einfluss auf privates Eigentum deutlich verringert werden und die 

Siedlungsentwicklung wird nicht unverhältnismässig eingeschränkt.  

Im Abschnitt Schwarzbach-02 wird der Gewässerrum deshalb nicht auf die Biodiversi-

tätsbreite (Art. 41a Abs. 1 GSchV) erhöht, sondern auf der gesetzlich Mindestbreite von 

18.25 m belassen. Für die Nicht-Erhöhung ist ein Nachweis des Raumbedarfs aus Sicht 

Natur- und Landschaftsschutz erforderlich. 

Im Abschnitt Schwarzbach-02 wird nachfolgend geprüft, ob die Interessen aus Sicht 

des Natur- und Landschaftsschutzes auch im minimalen Gewässerraum von 18.25 m 

gewährleistet und erfüllt ist. 

Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften 

Der Abschnitt Schwarzbach-02 befindet sich in keinem Vorranggebiet gemäss kanto-

nalem Richtplan. Der Revitalisierungsnutzen gemäss Revitalisierungsplanung wird als 

mittel eingeschätzt und es handelt sich nicht um einen Abschnitt der 1. Priorität. Die 

Umsetzung von Revitalisierungsmassnahmen ist nicht dringend und nicht erforderlich. 

Standorttypische Lebensgemeinschaften können sich auch in einem Gewässerraum 

von 18.25 m entwickeln, da genügend Platz für sowohl aquatische als auch terrestri-

sche Lebensräume vorhanden ist. Auch für eine beidseitige Uferbestockung ist im Ge-

wässerraum von 18.25 m ausreichend Platz. 

Naturnahe Strukturvielfalt in den Lebensräumen 

Die Sohle im Abschnitt Schwarzbach-02 ist unverbaut (0%) und grösstenteils durchläs-

sig. Der Schwarzbach ist bereits im heutigen Zustand ein Fischgewässer. Die Struktur-

vielfalt im Abschnitt Schwarzbach-02 ist gemäss der Karte Ökomorphologie mittelmäs-

sig, es wurde eine mässige Tiefenvariabilität und eine eingeschränkte Breitenvariabilität 

ausgewiesen. Es ist nur ein künstlicher Absturz aus Steinblöcken vorhanden. Durch 

eine Verbesserung der Strukturvielfalt könnte der aquatische Lebensraum mit wenig 

Aufwand deutlich aufgewertet werden. Die Sohlenbreite ist somit bei einer Revitalisie-

rung zu erhöhen und zu strukturieren. Eine Erhöhung der Sohlenbreite von ca. 3.0 m 

auf 6.0 m ist innerhalb des minimalen Gewässerraums von 18.25 m umsetzbar. Mit ei-

ner Verdopplung der aktuellen Sohlenbreite könnte eine pendelnde Niederwasserrinne 

realisiert werden, die eine Abfolge von Schwellen und Kolken aufweist und somit eine 

hohe Breiten- und Tiefenvariabilität erreicht. 

Räumlich-funktionale Betrachtung über das Gesamtgebiet 

Der Abschnitt Schwarzbach-02 liegt in einer kommunalen Freihaltezone, tangiert beid-

seitig Kernzonen. Das Siedlungsgebiet ist tendenziell dicht überbaut. Links- und rechts-

seitig des Schwarzbachs grenzen private Gärten und Bestandesbauten ans Gewässer. 

Der Schwarzbach verbindet insbesondere die verschiedenen Lebensräume ober- und 

unterhalb von Rickenbach ZH und ist somit räumlich-funktional wichtig. Die Vernetzung 

im Gebiet kann auch innerhalb des minimale Gewässerraums von 18.25 m erfolgen. 

Vernetzung der Lebensräume (Längs- und Quervernetzung) 

Die aquatische Längsvernetzung am Schwarzbach ist im Abschnitt Schwarzbach-02 

durch einen künstlichen Absturz wenig eingeschränkt. Die Wiederherstellung der 

Längsvernetzung durch einen Gefälleausgleich (Sanierung des Absturzes) über eine 

längere Strecke wird als wenig prioritär eingestuft. Für den Ersatz des Absturzes durch 
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z.B. eine aufgelöste Stufen/Becken-Abfolge müsste die Sohle leicht verbreitert werden. 

Dies ist innerhalb des minimalen Gewässerraums von 18.25 m umsetzbar. 

Die terrestrische Längsvernetzung ist infolge bereits heute gegeben, einerseits durch 

einen einseitigen Flachufer und anderseits durch den im Kernzonenplan bezeichneten 

«Freiraum» innerhalb der kommunalen Gewässerabstandslinien. Die best. Gewässer-

abstandslinien sind fast durchgehend breiter sind als der minimale Gewässerraum. 

Die Quervernetzung könnte insbesondere in Fliessrichtung rechtsufrig verbessert wer-

den, indem die Böschung abgeflacht und der Gehweg verschoben wird. Der zusätzliche 

Platzbedarf wird auf ca. 5 m geschätzt und kann innerhalb des minimalen Gewässer-

raums von 18.25 m erfolgen. 

Transport Wasser und Geschiebe 

Bezüglich Geschiebehaushalt zeigt der Schlussbericht «Strategische Planung – Sanie-

rung Geschiebehaushalt» keinen Handlungsbedarf am Schwarzbach auf. Das Einzugs-

gebiet des Schwarzbachs ist mehrheitlich flach. Gemäss der Gewässerkarte Ökomor-

phologie sind der Schwarzbach und die Zuflüsse in der Gemeinde Dinhard fast auf der 

ganzen Länge eingedolt, in einem stark verbauten oder künstlichen Zustand. Das Ge-

schiebeaufkommen wird demzufolge als vernachlässigbar klein eingestuft und kann be-

reits im bestehenden Gerinne transportiert werden. Aufgrund des oberhalb liegenden 

Rückhaltebeckens wird zudem der Geschiebetransport bei einem Einstau unterbro-

chen. In Bezug auf den Geschiebetransport muss der Schwarzbach somit nicht ausge-

baut werden.  

Für die Sicherstellung der Hochwassersicherheit ist ein Gewässerraum von15.10 m 

ausreichend. Eine Vergrösserung des minimalen Gewässerraums infolge Hochwasser-

schutz ist somit nicht erforderlich. 

Dynamische Entwicklung des Gewässers 

Durch die Verdopplung der Sohlenbreite von ca. 3 m auf 6 m kann sich ein dynamischer 

Sohlen- bzw. Niederwasserrinnebereich entwickeln. Dadurch wird eine hohe Breiten- 

und Tiefenvariabilität erreicht. Dies ist innerhalb des minimalen Gewässerraums von 

18.25 m umsetzbar. 

Landschaftsbild 

Aufgrund seiner Lage direkt angrenzend an eine Kernzone hat der Abschnitt Schwarz-

bach-02 keinen hohen Stellenwert bezüglich des Landschaftsbilds. Mit einer Verbreite-

rung und Aufwertung kann das natürliche Erscheinungsbild des Bachs jedoch punktuell 

verbessert werden. Die Hochwasserschutzbreite ist dabei ausreichend. Die Erlebbar-

keit und Zugänglichkeit des Bachs kann mit beidseitigen Flachufern verbessert werden. 

Dies ist innerhalb des minimalen Gewässerraums von 18.25 m umsetzbar. 

Neobiota 

Im Schwarzbach sind keine aquatischen Neozoen bekannt. Es gibt zwei Einträge von 

Neophyten auf dem gesamten Abschnitt des Schwarzbachs im Siedlungsgebiet von 

Rickenbach ZH. 
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Fazit 

Die Erhöhung des Gewässerraums im Abschnitt Schwarzbach-02, infolge der wenig 

beeinträchtigten Ökomorphologie, auf 32 m wird im tendenziell dicht überbauten Gebiet 

innerhalb der Kernzone als nicht verhältnismässig beurteilt. Da direkt ober- und unter-

halb ein kleinerer Gewässerraum von 18.25 m ausgeschiedene wird, ist kein sichtbarer 

Mehrwert vorhanden. Aufgrund der lokalen Gegebenheiten liegt der Fokus bei Revita-

lisierungsmassnahmen auf der Verbesserung der Strukturvielfalt der Sohle, insbeson-

dere der Tiefenvariabilität, der Verbesserung der Längsvernetzung sowie Flachbö-

schungen mit standortgerechter Bestockung. Diese Massnahmen sind auch im mini-

malen Gewässerraum von 18.25 m möglich. Eine zusätzliche Erhöhung bietet insbe-

sondere für die aquatische Ökologie keinen Mehrwert. Die terrestrischen Lebensräume 

profitieren von einer Erhöhung infolge der Lage im Siedlungsgebiet nur bedingt. Die 

Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes, des Hochwasserschutzes und der Re-

vitalisierungsplanung sind somit berücksichtigt. Der Gewässerraum wird daher im Ab-

schnitt Schwarzbach-02 nicht auf die Biodiversitätsbreite erhöht, sondern auf die mini-

male Breite von 18.25 m belassen. 

 

5.3. Natur- und Landschaftsschutz 

Das Vorgehen zur Prüfung Erhöhung hinsichtlich der Belange des Natur- und Land-

schaftsschutzes wird in I. ALLGEMEIN aufgezeigt. Auf eine abschnittsweise (zusätzli-

che) Prüfung einer Erhöhung aufgrund des Natur- und Landschaftsschutzes wird ver-

zichtet, da bei allen Gewässer(raum)abschnitten, in welchen eine Erhöhung aufgrund 

der Revitalisierung zu prüfen war, bereits der Gewässerraum gemäss Biodiversitäts-

kurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV) gesichert wird (nämlich Schwarzbach-02, Schwarbach-

04 und Schwarzbach-05). Zusätzlich zu den für die Revitalisierung berücksichtigten Kri-

terien «Revitalisierungsnutzen», «Ökomorphologie» und «Vorranggebiet» könnte das 

Vorhandensein von Naturschutzgebieten und (gewässerbezogenen) Landschafts-

schutzgebieten berücksichtigt werden. Am Schwarzbach in Rickenbach ZH ist kein kan-

tonales Naturschutzgebiet vorhanden. Demnach ist für keinen Abschnitt am Schwarz-

bach eine weitere Prüfung bzw. Erhöhung notwendig. Die Interessen des Natur- und 

Landschaftsschutzes werden entweder durch den minimalen Gewässerraums oder 

durch die identifizierten Erhöhungen Revitalisierung erfüllt. Eine Auflistung des mass-

gebenden Gewässerraums aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ist auch im Anhang 

A02 (Schritt 3b: Erhöhung (Natur- und Landschaftsschutz)) ersichtlich. 

 

5.4. Gewässernutzung 

Das Vorgehen zur Prüfung Erhöhung hinsichtlich der Gewässernutzung wird in Bericht-

teil I. ALLGEMEIN aufgezeigt. Nachfolgend wird auf die vier Kriterien eingegangen. 

Bestehende und geplante Wasserkraftwerke 

Im Projektperimeter sind keine Wasserkraftwerke vorhanden. 
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Anlagen zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung 

Im Projektperimeter sind keine Wasserkraftwerke vorhanden. Somit sind keine Anlagen 

zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung notwendig. 

Erholungsnutzung 

Die Gemeinde Rickenbach ZH umfasst eine Fläche von 605 ha, wovon rund 23 % 

Wald- und 60 % Landwirtschaftsflächen sind. Der Siedlungs- und Verkehrsraum nimmt 

16 % der Gesamtfläche ein. Der Anteil der Siedlungsgebiete mit rund 1/6 an der Ge-

meindefläche ist in der Gemeinde Rickenbach ZH somit vergleichsweise gering. Ent-

sprechend besteht kein nennenswerter Druck in Bezug auf den Erholungsnutzen ent-

lang der Gewässer. Eine Erhöhung des Gewässerraums aufgrund des Erholungsnut-

zens ist somit an keinem Abschnitt des Schwarzbachs erforderlich. 

An den Abschnitten des Schwarzbachs bestehen keine naturnahen Erholungseinrich-

tungen mit einem Gewässerbezug. Deshalb ist auch keine Erhöhung des Gewässer-

raums aus Gründen der Erholungsnutzung mit Gewässerbezug notwendig. 

Koordination der Erholungs- und Naturschutzanliegen 

An den Abschnitten des Schwarzbachs gibt es keine Erholungs- und Naturschutzanlie-

gen, welche koordiniert werden müssen. Es sind keine Konflikte zwischen Naturschutz-

anliegen und standortgebundener Erholungsnutzung bekannt. Der Gewässerraum 

muss aus diesem Grund nicht erhöht werden. 

Die Prüfung Erhöhung Gewässernutzung ist auch im Anhang A02 (Schritt 3a: Erhöhung 

(Gewässernutzung)) tabellarisch dokumentiert. 

 

5.5. Fazit 

Die Prüfung, ob der minimale Gewässerraum den Anforderungen der Aspekte Hoch-

wasserschutz, Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz und Gewässernutzung 

gerecht wird, erbringt folgende Resultate (Tabelle 12):  

• der minimale Gewässerraum genügt in den Abschnitten Schwarzbach-00 und 

Schwarzbach-01. 

• der minimale Gewässerraum muss nur im Abschnitt Schwarzbach-03 infolge 

des Hochwasserschutzes erhöht werden 

• der minimale Gewässerraum genügt in den Abschnitten Schwarzbach-02, 
Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 den Anforderungen der Revitalisierung 

nicht und muss erhöht werden 

• eine Prüfung und entsprechend eine Erhöhung aus Sicht Natur- und Land-

schaftsschutz ist nicht notwendig 

• der minimale Gewässerraum genügt in allen Abschnitten den Anforderungen 

der Gewässernutzung 
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Tabelle 12: Zusammenfassung der Resultate Prüfung Erhöhung mit absoluten Gewässerraumbrei-
ten. 

Abschnitt  Erhöhung 

Hochwasser-

schutz 

Erhöhung 

Revitalisierung 

Erhöhung 

Natur- und Land-

schaftsschutz 

Erhöhung 

Gewässernut-

zung 

Gewässerraum 

nach Prüfung 

Erhöhung 

Nr.  [ja/nein] [ja/nein] [ja/nein] [ja/nein] [m] 

Schwarz-

bach-00 

 nein nein nein nein 18.25 

Schwarz-

bach-01 

 nein nein nein nein 18.25 

Schwarz-

bach-02 

 nein nein 

(Nicht-Erhöhung) 

nein nein 18.25 

Schwarz-

bach-03 

 ja nein nein nein 19.6 

Schwarz-

bach-04 

 nein ja nein nein 12.2 

Schwarz-

bach-05 

 nein ja nein nein 27.8 
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6. Anpassungen des Gewässerraums 

6.1. Asymmetrische Anordnung des Gewässerraums 

Auf eine asymmetrische Anordnung des Gewässerraums wird bei allen Abschnitten 

verzichtet, da durch eine Asymmetrie in der Summe keine bessere Lösung, weder für 

den Schwarzbach noch für die anderen betroffenen Interessen, entsteht (Anhang A02 

(Schritt 4: Anpassung)). 

 

6.2. Reduktion des Gewässerraums 

6.2.1. Dicht überbautes Gebiet 

Die Abschnitte Schwarzbach-01 bis Schwarzbach-03 werden als tendenziell dicht über-

baut gewertet (Anhang A02 (Schritt 4: Anpassung)). Für diese Abschnitte wird eine de-

taillierte Beurteilung in Anhang A08 vorgenommen. Die Zuweisung zu dicht überbaut, 

ist im Sinne einer Tendenz und nicht als abschliessende Zuteilung zu verstehen. Die 

übrigen Abschnitte gelten tendenziell als nicht dicht überbaut. 

Da an keinem Abschnitt die Lage im dicht überbauten Gebiet abschliessend geltend 

gemacht werden kann (s. oben) und da der bis zu diesem Arbeitsschritt projektierte 

Gewässerraum als rechtmässig, zweckmässig und verhältnismässig beurteilt wird (s. 

Schlussprüfung im Kapitel 7), erfolgt keine Reduktion des Gewässerraums. 

 

6.3. Harmonisierung 

Gewässerabstandslinien entlang des Gewässerraums im Projektperimeter sind ab-

schnittsweise vorhanden und tangieren diesen zum Teil. Eine Harmonisierung mit den 

bestehenden Gewässerabstandslinien wurde abschnittsweise geprüft, aber in keinem 

Abschnitt als zweckmässig erachtet, weil sie zu einer massiven, aus Sicht des Gewäs-

ser(raum)s unzweckmässigen Erhöhung der Gewässerraumbreite führen würde, und 

entsprechend nicht vorgenommen. 

Der Schwarzbach verläuft in den Abschnitten Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 

komplett im Grundstück Kat.-Nr. 3284 und weist somit eine eigene Parzelle auf. Dabei 

tangieren diese Abschnitte ein moorhaltiges Gebiet (Einstaubereich des HRB Grafwi-

sen) und den Grafenwisenweiher. Gemäss ÖREB-Kataster umfasst das Grundstück 

Kat. Nr. 3284 sowohl eine kommunale Freihaltezone, welche dem Gewässerverlauf 

entspricht, als auch eine linksufrige, nördlich des Rückhaltebeckens gelegene kanto-

nale Landwirtschaftszone. Die Gewässerräume der Abschnitte Schwarzbach-04 und 

Schwarzbach-05 werden deshalb auf die Grundstücksgrenze der Parzelle Nr. 3284 har-

monisiert.  

Im Abschnitt Schwarzbach-04 wird die Harmonisierung linksufrig lokal wie folgt ange-

passt: 
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- Im oberen Bereich, aufgrund der schlängelnden Gewässerachse, liegt der mi-

nimale Gewässerraum linksufrig punktuell ausserhalb der Gewässerparzelle, 

weshalb eine Harmonisierung mit der Biodiversitätsförderfläche (BFF) der an-

grenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgeschlagen wird. Durch 

diese lokale Harmonisierung wird der Gewässerraum um einen ca. 4 m breiten 

Streifen erhöht und ein räumlicher Puffer zwischen dem Bach und der Ackerflä-

che gesichert. Das Ziel ist dabei, eine Vereinfachung herbeizuführen, indem 

möglichst nur noch eine Vorgabe massgebend für den Vollzug ist. Dadurch ent-

stehen keine Auswirkungen in der Bewirtschaftung des zusätzlichen Streifens, 

obwohl die bestehende extensive Bewirtschaftung als BFF verbindlich wird.  

- Im unteren Bereich erweitert sich die Parzelle Kat. Nr. 3284 und schliesst eine 

Landwirtschaftszone ein. Die Grenze zwischen der Freihaltezone und der Land-

wirtschaftszone verläuft parallel zum Gewässerverlauf. Der Gewässerraum wird 

mit dieser Grenze harmonisiert, damit die Gewässerraumbreite weitgehend 

gleich bleibt und die Landwirtschaftszone nicht betroffen wird. 

 

Durch die Harmonisierung mit der Gewässerparzelle (Kat. Nr. 3284) im Abschnitt 

Schwarzbach-05 erhöht sich der Gewässerraum und der Grafenwisenweiher kommt 

vollständig im Gewässerraum zu liegen, weshalb sich die Festlegung eines eigenen 

Gewässerraums nach Art. 41b GSchV erübrigt (vgl. Kapitel 3.2). 

 

6.4. Fazit 

Eine asymmetrische Anordnung des Gewässerraums wird aufgrund der lokalen Gege-

benheiten als nicht sinnvoll erachtet. 

Eine Reduktion unter den minimalen Gewässerraum erfolgt an keinem Abschnitt. Die 

Gewässerräume der Abschnitte Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 werden auf die 

Parzellengrenze des Grundstücks Nr. 3284 (Gewässerparzelle) harmonisiert, wobei im 

Abschnitt Schwarzbach-04 zudem lokale Abweichungen von der Gewässerparzellen-

grenze (Harmonisierungen mit BFF und Nutzungsgrenze) angezeigt sind. In allen an-

deren Abschnitten muss der Gewässerraum nicht an die bestehenden Vorgaben ange-

passt werden. 
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7. Schlussprüfung 

Je Abschnitt wird gemäss Kapitel 3.6 im Bericht I ALLGEMEIN im Sinne einer Interes-

senabwägung dokumentiert, welche Interessen berücksichtigt und wie die verschiede-

nen Interessen gegeneinander abgewogen wurden. Dem Anhang A02 Schritt 5 sind die 

Resultate dieser Schlussprüfung bzw. der Gewässerraumfestlegung am Schwarzbach 

im Siedlungsgebiet von Rickenbach ZH zu entnehmen. Dem Anhang A12 sind die De-

tailpläne zur Gewässerraumfestlegung zu entnehmen. 

Im Rahmen der Schlussprüfung ist eine umfassende Interessenermittlung, -bewertung 

und -abwägung für diejenigen Abschnitte erforderlich, in denen vom minimalen, sym-

metrisch angeordneten Gewässerraum abgewichen wird (Erhöhung oder Anpassung). 

Die verschiedenen Schritte der Interessenabwägung sind in den Anhängen A09 bis A11 

dokumentiert. Für den Schwarzbach im Siedlungsgebiet von Rickenbach ZH ist eine 

ausführliche Interessenabwägung für den Abschnitt Schwarzbach-02 aufgrund der vor-

genommenen Reduktion, für den Abschnitt Schwarzbach-03 aufgrund der Erhöhung 

sowie für die Abschnitte Schwarzbach-04 und Schwarzbach-05 infolge der Harmonisie-

rung mit der Parzellengrenze, erforderlich. 

Für die Abschnitte Schwarzbach-00, Schwarzbach-01 und Schwarzbach-02 ist keine 

umfassende Interessenabwägung notwendig, da der minimal Gewässerraum symmet-

risch festgelegt wird. Für diese Abschnitte wurde die Recht- und Zweckmässigkeit des 

Gewässerraums vereinfacht beurteilt (vgl. Kapitel 7.3.1). 

 

7.1. Interessenermittlung 

Die Interessenermittlung je Abschnitt erfolgt auf Basis der Grundlagenermittlung ge-

mäss Kapitel 2. Die betroffenen Interessen je Abschnitt sind in der Tabelle «Interes-

senermittlung» (Anhang A09) vollständig zusammengetragen und kategorisiert. 

 

7.2. Interessensbewertung 

Das Resultat der Interessenbewertung je Abschnitt ist in der Tabelle «Interessenbewer-

tung» (Anhang A10) detailliert dokumentiert. Die Bewertung erfolgt anhand einer drei-

stufigen Skala einerseits für den Erfüllungsgrad der Gewässerraumfunktionen (hoch, 

ausreichend, gering) und andererseits für die Betroffenheit der tangierten Interessen 

(leicht, mässig, stark). 

 

7.3. Interessensabwägung 

Das Ergebnis der Interessenabwägung ist abschnittsweise in der Tabelle «Interessen-

abwägung» (Anhang A11) dokumentiert. 
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Die Festlegung des Gewässerraums dient einer übergeordneten planerischen Festle-

gung zur langfristigen Sicherung der Gewässerinteressen. Sie ist grundeigentümerver-

bindlich und basiert auf einer Interessensabwägung mit der zum Zeitpunkt der Festle-

gung bekannten Planungen und Bauvorhaben und der gegebenen Hochwassersitua-

tion. 

Nachfolgend werden eine abschnittsspezifische Herleitung, Bewertung und Abwägung 

der im vereinfachten Verfahren ermittelten, betroffenen Interessen vorgenommen. Da-

bei wird die Interessenabwägung für all jene Abschnitte hergeleitet, für welche eine Ab-

weichung vom minimalen Gewässerraum gemäss Art. 41a Abs. 2 vorgesehen ist (Er-

höhung / Anpassung).  

Rechtskräftige, übrige Planungsverfahren (z.B. ortsplanerische Festlegungen wie Ge-

wässerabstandslinien) werden in die Interessenabwägung miteingebunden. Diese sind 

sowohl verfahrenstechnisch als auch im Sinne des demokratischen Prozesses legiti-

miert und allfällige Rechtsmittel wurden ggf. bereits bei deren Festsetzung ergriffen. Es 

ist daher zweckmässig, die Gewässerraumfestlegung mit den bereits geltenden Pla-

nungsinhalten abzugleichen. 

Ziel der übergeordneten Gewässerraumfestlegung ist, die zurzeit geltenden, restrikti-

ven Übergangsbestimmungen des Bundes durch kantonal festgesetzte Gewässer-

räume abzulösen – dadurch wird Rechtssicherheit geschaffen und eine den lokalen 

Gegebenheiten angepasste Festlegung im Sinne der Raumsicherung zugunsten des 

Fliessgewässers ermöglicht. 

Die vorliegende Interessenabwägung dient dem Überblick der tangierten Anspruchs-

gruppen. Dabei soll ein über die Gewässerabschnitte einheitlicher Umgang mit den un-

terschiedlichen Interessen aufgezeigt werden. Sie hat keinen endgültig abschliessen-

den Charakter. Die festgesetzten Gewässerräume können zu einem späteren Zeitpunkt 

– sei dies im Rahmen eines Gestaltungsplans oder eines wasserbaulichen Projekts – 

auf kleinräumigere, konkretere Ansprüche und Interessen abgestimmt und entspre-

chend angepasst werden. Eine allfällige Einzelfallbetrachtung kann daher im Rahmen 

eines Projekts oder Bauvorhabens nachgelagert zur vorliegenden Interessenabwägung 

stattfinden. 

 

7.3.1. Entscheid und Ausscheidung Gewässerraum 

Die Beurteilung und der Entscheid werden nachfolgend abschnittsweise begründet. Die 

Gewässerräume pro Abschnitt sind in Tabelle 13 zusammengestellt und auf den Ge-

wässerraumplänen (Anhang A12) dargestellt. Die Herleitung und Resultate der Gewäs-

serraumfestlegung sind ausserdem im Anhang A02 aufgeführt. 
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Tabelle 13: Zusammenfassung der Gewässerraumbreiten am Schwarzbach. 

Abschnitt  minimaler 

Gewässerraum 

festgelegter 

Gewässerraum 

Anpassung / Begründung 

Nr.  [m] [m] [-] 

Schwarz-

bach-00 
 

18.25 18.25 - 

Schwarz-

bach-01 
 

18.25 18.25 - 

Schwarz-

bach -02 
 

18.25 18.25 -  

Schwarz-

bach -03 
 

18.25 19.60 - Erhöhter Gewässerraum aufgrund Hochwasser-

schutz 

Schwarz-

bach -04 
 

11 12.20 bis 18.60 - Erhöhung aufgrund Ökomorphologie und Har-

monisierung mit Gewässerparzelle (linksufrig 

auch lokal mit BFF und Grenze Freihalte-

zone/Landwirtschaftszone) 

Schwarz-

bach -05 
 

16.5 27.80 bis 109.30 - Erhöhung aufgrund Ökomorphologie und Har-

monisierung mit Gewässerparzelle 

 

Vorwort 

Bezüglich Betroffenheit und deren verbundenen Einschränkungen wird auf das Kapitel 

2 des Technischen Berichts I ALLGEMEIN verwiesen, insbesondere:  

- Bestehende Bauten und Anlagen, die innerhalb des Gewässerraums liegen, 

rechtmässig erstellt wurden und bestimmungsgemäss nutzbar sind, sind in ih-

rem Bestand grundsätzlich geschützt. Gewisse Umbauten, innere Erweiterun-

gen und Umnutzungen der betroffenen Bauten und Anlagen in der Bauzone 

bleiben aufgrund der erweiterten Besitzstandsgarantie gemäss § 357 PBG auch 

innerhalb des Gewässerraums möglich. Vorbehalten bleiben anders lautende 

baurechtliche Bestimmungen. 

- Der Unterhalt der bestehenden Strassen, Wege und allfälliger Werkleitungen 

und Massnahmen für deren Werterhalt (Sanierungsmassnahmen) sowie der Er-

halt allfälliger Schutzobjekte bleibt auch im Gewässerraum weiterhin möglich. 

Bei Verbreiterungen oder kompletten Neuanlagen ist, sofern Anordnungsspiel-

raum besteht, die Anordnung ausserhalb des Gewässerraums zu prüfen oder 

die Standortgebundenheit und das öffentliche Interesse der Anlage nachzuwei-

sen (Art. 41c Abs. 1. GSchV). 

- Im Grundsatz ist keine weitere Beanspruchung des Gewässerraums durch 

ober­ und unterirdische Bauten und Anlagen unter dem Titel der Bestandesga-
rantie möglich. Für Erweiterungen, Ersatzbauten und Neuanlagen im Gewäs-
serraum ist eine Einzelfallbeurteilung nötig. Sie sind grundsätzlich nur bewilli-

gungsfähig, wenn sie nachweislich im öffentlichen Interesse liegen und stand-
ortgebunden sind. Die Prüfung und Erteilung einer Baubewilligung (bzw. einer 

Ausnahmebewilligung für private Bauvorhaben in dicht überbauten Gebieten) 
erfolgt in einem separaten Verfahren auf Basis eines Baubewilligungsgesuchs 

hin und ist somit nicht Bestandteil der vorliegenden Gewässerraumfestlegung.  



Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 17 WsV 

Schwarzbach in den Gemeinden der 3. Priorität 

II Gemeinde Rickenbach ZH   

 

Basler & Hofmann AG | Suter • von Känel • Wild Planer und Architekten AG 43 

- Die an die bauliche Ausnutzung von Grundstücken anrechenbare Fläche wird 

durch den Gewässerraum nicht geändert (§ 25 WsV).  

- Nutzungseinschränkungen entlang der Gewässer haben schon vor der Einfüh-

rung des Gewässerraums bestanden: Abschnittsweise sind Gewässerab-

standslinien vorhanden. Bis zur rechtskräftigen Festlegung des Gewässer-

raums gelten die Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 4. Mai 2011: bei 

Fliessgewässern mit einer aktuellen Gerinnesohle bis 12 m Breite dürfen in ei-

nem beidseitigem Uferstreifen von 8 m plus je die aktuelle Gerinnesohlenbreite 

grundsätzlich nur (neue) Bauten und Anlagen erstellt werden, wenn sie stand-

ortgebunden und im öffentlichen Interesse liegen. 

- Auch die Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rickenbach ZH enthält bauli-

che Vorschriften, welche die Nutzung von Grundstücken einschränken (bspw. 

Grundabstand in den Bauzonen, Gewässerabstandslinien oder Strassenab-

stände). 

- Der Erhalt der im Anhang A05 dokumentierten betroffenen Interessen wird 

durch die Gewässerraumfestlegung nicht verhindert. Ebenfalls ist die Bewirt-

schaftung des betroffenen Waldes sowie eine extensive landwirtschaftliche Nut-

zung innerhalb des Gewässerraums grundsätzlich weiterhin möglich. 

- Sollte sich im Zuge eines Wasserbauprojekts zeigen, dass der im vereinfachten 

Verfahren festgelegte Raumbedarf nicht vollumfänglich beansprucht werden 

muss oder für die baulichen Massnahmen nicht ausreichend ist, kann der Ge-

wässerraum im Projektfestsetzungsverfahren revidiert werden. Bis dahin ist der 

vorliegende Gewässerraum die beste Lösung, um eine weitere Beanspruchung 

des (Gewässer-)Raums zu verhindern und die notwendige Koordination bei zu-

künftigen Planungen sicherzustellen. 

 

Schwarzbach-00 

Zur Interessenabwägung und Ausscheidung des Gewässerraums: 

Der vorgesehene minimale Gewässerraum von 18.25 m ist sowohl aus Sicht des Hoch-
wasserschutzes, aus Gründen der Revitalisierung, des Natur- und Landschaftsschut-

zes und der Gewässernutzung ausreichend. Eine Erhöhung des Gewässerraums ist 

nicht erforderlich. 

 

Zum Vergleich mit den bisherigen Vorschriften/Einschränkungen: 

Der Gewässerraum ist beidseitig rund 3.4 m kleiner als der übergangsrechtliche Ufer-

streifen (vorliegend: insgesamt 25 m Breite). Es ist keine Gewässerabstandslinie vor-

handen. Die vorliegende Gewässerraumfestlegung führt somit zu keiner neuen, zusätz-

lichen Betroffenheit/Einschränkung, sondern zu einer Entschärfung im Vergleich zu den 

Übergangsbestimmungen. Die vorliegende Gewässerraumfestlegung führt beidseitig 

der Ufer zur Betroffenheit von Landwirtschaftsland und Fruchtfolgeflächen. 

Zur Betroffenheit und den damit verbundenen Einschränkungen: 



Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet nach Art. 41a GSchV sowie § 17 WsV 

Schwarzbach in den Gemeinden der 3. Priorität 

II Gemeinde Rickenbach ZH   

 

Basler & Hofmann AG | Suter • von Känel • Wild Planer und Architekten AG 44 

Beidseitig der Ufer sind eine als BFF landwirtschaftlich genutzte kantonale Landwirt-

schaftszone und Freihaltezone vom Gewässerraum betroffen. Rechtsufrig ist zusätzlich 

eine als Ackerfläche für Kartoffeln genutzte kantonale Freihaltezone vom Gewässer-

raum betroffen. Durch den Gewässerraum kommt es zu keiner Einschränkung der heu-

tigen landwirtschaftlichen Nutzung, da die extensive Bewirtschaftung im Gewässerraum 

weiterhin möglich ist (Art. 41c Abs. 4 GSchV). 

Anthropogene Böden sind leicht betroffen, wobei die Schaffung neuer FFF als «in der 

Regel nicht möglich» eingestuft ist. 

Im festgelegten Gewässerraum werden FFF von 424 m2 tangiert. Gemäss Art. 36a Abs. 

3 GSchG gilt der Gewässerraum nicht als FFF. Für einen Verlust an FFF ist nach den 

Vorgaben der Sachplanung des Bundes nach Art. 13 des Raumplanungsgesetzes vom 

22. Juni 1979 (RPG; SR 700) Ersatz zu leisten. Mit der vorliegenden Festlegung vom 

Gewässerraum überlagerte FFF zählen nach wie vor zum kantonalen Mindestumfang 

an FFF gemäss dem Sachplan FFF des Bundes. Erst wenn FFF im oder ausserhalb 

des Gewässerraums durch ein Wasserbauprojekt effektiv beansprucht werden, muss 

Ersatz geleistet werden. Vorliegend ist aber nicht der Fall, da der Schwarzbach bereits 

ca. 2005 im Rahmen des neuen Hochwasserrückhaltebeckens renaturiert wurde. 

 

Schwarzbach-01 

Zur Interessenabwägung und Ausscheidung des Gewässerraums: 

Mit dem minimalen, symmetrischen Gewässerraum von 18.25 m wird im Abschnitt 

Schwarzbach-01 genügend Raum zur Erfüllung der Funktionen gemäss Gewässer-

schutz gesichert. Eine Erhöhung des Gewässerraums ist nicht erforderlich. Eine Re-

duktion ist anderseits nicht möglich, weil vorliegend die Lage im dicht überbauten Ge-

biet – aufgrund der peripheren Lage am Siedlungsrand – nicht abschliessend geltend 

gemacht werden kann. Eine Harmonisierung mit den Gewässerabstandslinien wird 

nicht vorgenommen, weil ansonsten der minimale Gewässerraum stellenweise massiv, 

bis zum Bachufer, unterschritten wäre. 

Ausschlaggebend für die Festlegung des minimalen Gewässerraums sind die Interes-

sen der baulichen Gegebenheiten, der Siedlungsentwicklung und der Historischen Sub-

stanz in der Kernzone. 

 

Zum Vergleich mit den bisherigen Vorschriften/Einschränkungen: 

Der Gewässerraum ist beidseitig rund 3.4 m kleiner als der übergangsrechtliche Ufer-

streifen (vorliegend: insgesamt 25 m Breite). Rechtsufrig ist eine Gewässerabstandsli-

nie vorhanden, welche mehrheitlich kleiner ist als der Gewässerraum. Die vorliegende 

Gewässerraumfestlegung führt rechtsufrig zu einer neuen, zusätzlichen Betroffenheit 

der KOBI-Objekt mit GVZ-Nr. 8 und 9. 
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Zur Betroffenheit und den damit verbundenen Einschränkungen: 

Rechtsufrig werden die KOBI-Objekte GVZ-Nr. 8 und 9 vom Gewässerraum tangiert 

und das Gebäude GVZ-Nr. 1219 (kein KOBI-Objekt) leicht angeschnitten. Die KOBI-

Objekte GVZ-Nr. 8 und 9 grenzen direkt an die Bachsohle (die komm. Gewässerab-

standslinie fährt um die Gebäude herum und reicht bis zur Bachsole), das Gebäude 

GVZ-Nr. 1219 haltet die komm. Gewässerabstandslinie nicht ein.  

Linksufrig ist die als BFF landwirtschaftlich genutzte Freihaltezone vom Gewässerraum 

betroffen. Durch den Gewässerraum kommt es zu keiner Einschränkung der heutigen 

landwirtschaftlichen Nutzung, da die extensive Bewirtschaftung im Gewässerraum wei-

terhin möglich ist (Art. 41c Abs. 4 GSchV). 

 

Schwarzbach-02 

Zur Interessenabwägung und Ausscheidung des Gewässerraums: 

Mit dem minimalen, symmetrischen Gewässerraum von 18.25 wird genügend Raum 

zur Erfüllung der Funktionen gemäss Gewässerschutz gesichert. Eine Erhöhung ge-

mäss Biodiversitätskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV) bietet keinen Mehrwert und ist daher 

unverhältnismässig und nicht zweckmässig. 

Ausschlaggebend für die Festlegung des minimalen Gewässerraums sind die Interes-

sen der baulichen Gegebenheiten, der Siedlungsentwicklung, der historischen Sub-

stanz und des nachgewiesenen Raumbedarfs aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz 

(s. Nachweis im Kapitel 5.2.1 und Anhang A11). Es handelt sich dabei beidseitig um 

ein tendenziell dicht überbautes Gebiet in der Kernzone. Mit einem erhöhten Gewäs-

serraum kämen beidseitig mehrere Bauparzellen und bestehende Gebäude innerhalb 

des Gewässerraums zu liegen und die bauliche Weiterentwicklung wäre stark einge-

schränkt. 

Demgegenüber steht hier insbesondere das Interesse der Revitalisierung und des Na-

tur- und Landschaftsschutzes. Der minimale Gewässerraum ermöglicht eine Revitali-

sierung des Gerinnes mit eingeschränktem Platz, so dass alle natürlichen Funktionen 

des Gerinnes erfüllt werden können und der Erhalt und die Förderung des bestehenden 

ökologischen Zustands gewährleistet werden kann. 

 

Zum Vergleich mit den bisherigen Vorschriften/Einschränkungen: 

Der minimale Gewässerraum ist beidseitig rund 3.4 m kleiner als der übergangsrechtli-

che Uferstreifen (vorliegend: insgesamt 25 m Breite). Es sind beidseitig Gewässerab-

standslinien vorhanden, welche mehrheitlich grösser sind als der Gewässerraum (beim 

Umfahren von bestehenden Gebäuden punktuell kleiner). 

 

Zur Betroffenheit und den damit verbundenen Einschränkungen: 

Rechtsufrig sind keine Gebäude betroffen. Linksufrig werden die KOBI-Objekte mit der 

GVZ-Nr. 1245 sowie ein Teil von GVZ-Nr. 952, beide von regionaler Bedeutung, vom 

Gewässerraum tangiert. Das Gebäude GVZ-Nr. 952 ist zwar vom Gewässerraum nicht 
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betroffen und im kommunalen Kernzonenplan als grau bezeichnet (d.h. von ortsbildprä-

gender Bedeutung und im Sinne des Ortbildschutzes erhaltenswert), wobei der be-

troffene Gebäudeteil aber im Kernzonenplan nicht bezeichnet ist und folglich als nicht 

erhaltenswert beurteilt werden kann. Das Gebäude GVZ-Nr. 1245 ist ebenfalls im kom-

munalen Kernzonenplan als grau bezeichnet und liegt grossteils innerhalb des Gewäs-

serraums (die komm. Gewässerabstandslinie fährt um das Gebäude herum).  

Die Kellergasse (IVS Objekt ZH 713.1) und die Fuss- und Wanderwege werden vom 

reduzierten Gewässerraum überlagert. Die vom Gewässerraum betroffenen Anlagen 

sind standortgebunden sowie Bestandteil des öffentlichen Interessens und können da-

her mit geringfügigen Einschränkungen genutzt, unterhalten oder weiterentwickelt wer-

den (Sonderbaugenehmigung AWEL). 

Linksufrig ist die als BFF landwirtschaftlich genutzte Freihaltezone vom Gewässerraum 

betroffen. Durch den Gewässerraum kommt es zu keiner Einschränkung der heutigen 

landwirtschaftlichen Nutzung, da die extensive Bewirtschaftung im Gewässerraum wei-

terhin möglich ist (Art. 41c Abs. 4 GSchV). 

 

Schwarzbach-03 

Zur Interessenabwägung und Ausscheidung des Gewässerraums: 

Der vorgesehene Gewässerraum von 19.60 m ist sowohl aus Sicht des Hochwasser-

schutzes, aus Gründen der Revitalisierung, des Natur- und Landschaftsschutzes und 

der Gewässernutzung ausreichend. Aufgrund des Hochwasserschutzdefizites wird der 

minimale Gewässerraum auf den erforderlichen Raumbedarf aus Sicht Hochwasser-

schutz von 18.25 m auf 19.60 m erhöht. 

Ausschlaggebend für die vorliegende Erhöhung der Gewässerraumbreite ist somit der 

Hochwasserschutz. Die Interessen der baulichen Gegebenheiten, der historischen 

Substanz und der städtebaulichen Entwicklung sind durch diese Erhöhung unwesent-

lich betroffen (s. Anhänge A10 und A11). 

 

Zum Vergleich mit den bisherigen Vorschriften/Einschränkungen: 

Der Gewässerraum ist beidseitig rund 2.7 m kleiner als der übergangsrechtliche Ufer-

streifen (vorliegend: insgesamt 25 m Breite). Es sind beidseitig Gewässerabstandsli-

nien vorhanden, welche mehrheitlich grösser sind als der Gewässerraum. Die vorlie-

gende Gewässerraumfestlegung führt linksufrig zu einer neuen, zusätzlichen Betroffen-

heit des KOBI-Objekts mit GVZ-Nr. 1245. 

 

Zur Betroffenheit und den damit verbundenen Einschränkungen: 

Linksufrig wird das KOBI-Objekt GVZ-Nr. 1245 vom Gewässerraum tangiert.  

Die Hauptstrasse (IVS Objekt ZH 713.3) und die Fuss- und Wanderwege werden vom 

reduzierten Gewässerraum überlagert. Die vom Gewässerraum betroffenen Anlagen 
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sind standortgebunden sowie Bestandteil des öffentlichen Interessens und können da-

her mit geringfügigen Einschränkungen genutzt, unterhalten oder weiterentwickelt wer-

den (Sonderbaugenehmigung AWEL). 

Linksufrig des Schwarzbachs ist die archäologischen Zonen-Nr. RICK-AZ007 betroffen. 

 

Schwarzbach-04 

Zur Interessenabwägung und Ausscheidung des Gewässerraums: 

Der vorgesehene Gewässerraum von 12.20 m (linksufrig lokal bis ca. 16.6 m) ist sowohl 

aus Sicht des Hochwasserschutzes, aus Gründen der Revitalisierung, des Natur- und 

Landschaftsschutzes und der Gewässernutzung ausreichend. Aufgrund der Ökomor-

phologie (wenig beeinträchtigt) wird der minimale Gewässerraum erhöht und gemäss 

Biodiversitätskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV) ausgeschieden. Der erhöhte Gewässer-

raum wird anschliessend beidseitig mit der Gewässerparzelle Kat. Nr. 3284 harmoni-

siert. Linksufrig im oberen Abschnittbereich wird der Gewässerraum zudem mit dem ca. 

4 m breiten, als BFF bewirtschafteten Streifen harmonisiert und dadurch entsprechend 

leicht erhöht. 

Ausschlaggebend für die Erhöhung und Harmonisierung des Gewässerraums ist die 

Revitalisierung und der Natur- und Landschaftsschutz. Mit dem erhöhten Gewässer-

raum wird genügend Raum für eine allfällige künftige Revitalisierung gesichert und der 

bestehende, wenig beeinträchtigte ökomorphologische Zustand geschützt. Zudem wer-

den mit der lokalen Harmonisierung mit der BFF zusätzliche, nicht bebaute und nicht 

intensiv bewirtschafteten Flächen gesichert, auf denen natürliche Lebensräume und die 

ökologische Vernetzung entlang des Gewässers gefördert werden können. 

Der Gewässerraum wird im unteren Abschnittsbereich mit der zum Gewässer parallel 

verlaufenden Grenze zwischen Freihaltezone und kant. Landwirtschaftszone harmoni-

siert, damit keine kantonalen Landwirtschaftszonen tangiert werden und damit die Ge-

wässerraumbreite gleich bleibt. 

Ausschlaggebend für die vorliegende Erhöhung und Harmonisierung sind somit sowohl 

die Revitalisierung und der Natur- und Landschaftsschutz als auch die Landwirtschaft 

und der Erhalt der FFF (s. Anhänge A10-A11). 

 

Zum Vergleich mit den bisherigen Vorschriften/Einschränkungen: 

Der Gewässerraum ist beidseitig rund 3.7 m kleiner als der übergangsrechtliche Ufer-

streifen (vorliegend: insgesamt 19.6 m Breite). Es ist keine Gewässerabstandslinie vor-

handen. Die vorliegende Gewässerraumfestlegung führt somit zu keiner neuen, zusätz-

lichen Betroffenheit/Einschränkung, sondern zu einer Entschärfung im Vergleich zu den 

Übergangsbestimmungen. Die vorliegende Gewässerraumfestlegung führt linksufrig 

zur Betroffenheit von Landwirtschaftsland und Fruchtfolgeflächen. 
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Zur Betroffenheit und den damit verbundenen Einschränkungen: 

Linksufrig sind eine als BFF landwirtschaftlich genutzte Erholungszone und Landwirt-

schaftszone vom Gewässerraum betroffen. Durch den Gewässerraum kommt es zu 

keiner Einschränkung der heutigen landwirtschaftlichen Nutzung, da die extensive Be-

wirtschaftung im Gewässerraum weiterhin möglich ist (Art. 41c Abs. 4 GSchV). 

Anthropogene Böden sind leicht betroffen, wobei die Schaffung neuer FFF als «in der 

Regel nicht möglich» eingestuft ist. 

Im festgelegten Gewässerraum werden FFF von 983 m2 tangiert. Gemäss Art. 36a Abs. 

3 GSchG gilt der Gewässerraum nicht als FFF. Für einen Verlust an FFF ist nach den 

Vorgaben der Sachplanung des Bundes nach Art. 13 des Raumplanungsgesetzes vom 

22. Juni 1979 (RPG; SR 700) Ersatz zu leisten. Mit der vorliegenden Festlegung vom 

Gewässerraum überlagerte FFF zählen nach wie vor zum kantonalen Mindestumfang 

an FFF gemäss dem Sachplan FFF des Bundes. Erst wenn FFF im oder ausserhalb 

des Gewässerraums durch ein Wasserbauprojekt effektiv beansprucht werden, muss 

Ersatz geleistet werden. Vorliegend ist aber nicht der Fall, da der Schwarzbach bereits 

ca. 2005 im Rahmen des neuen Hochwasserrückhaltebeckens renaturiert wurde. 

 

Schwarzbach-05 

Zur Interessenabwägung und Ausscheidung des Gewässerraums: 

Der vorgesehene Gewässerraum von 27.80 m ist sowohl aus Sicht des Hochwasser-

schutzes, aus Gründen der Revitalisierung, des Natur- und Landschaftsschutzes und 

der Gewässernutzung ausreichend. Aufgrund der Ökomorphologie (natürlich / natur-

nah) wird der minimale Gewässerraum erhöht und gemäss Biodiversitätskurve (Art. 41a 

Abs. 1 GSchV) ausgeschieden. Der erhöhte Gewässerraum wird anschliessend mit der 

Gewässerparzelle Kat. Nr. 3284 harmonisiert, damit keine kantonalen Landwirtschafts-

zonen tangiert werden. 

Ausschlaggebend für die Erhöhung des Gewässerraums ist die Revitalisierung und der 

Natur- und Landschaftsschutz (s. Anhänge A10 und A11). Mit dem erhöhten Gewäs-

serraum wird genügend Raum für eine allfällige künftige Revitalisierung gesichert und 

der bestehende, natürliche / naturnahe ökomorphologische Zustand geschützt. Aus-

schlaggeben für die Harmonisierung mit der Gewässerparzelle ist die Landwirtschaft, 

damit keine landwirtschaftlich, intensiv genutzten Fläche betroffen sind, und indirekt das 

Interesse an einer Vereinfachung, damit möglichst nur noch eine Vorgabe (sprich 

Grenze) massgebend für den Vollzug ist. Zudem werden mit der Harmonisierung zu-

sätzliche, nicht bebaute Flächen gesichert, auf denen natürliche Lebensräume und die 

ökologische Vernetzung entlang des Gewässers gefördert werden können. Dadurch 

werden die Landwirtschaftszonen nicht tangiert. Innerhalb der Gewässerparzelle wer-

den bestehende BFF lokal überlagert, wobei keine Auswirkung / Einschränkung für die 

extensive Bewirtschaftung entsteht. 
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Zum Vergleich mit den bisherigen Vorschriften/Einschränkungen: 

Der Gewässerraum ist beidseitig etwas grösser als der übergangsrechtliche Uferstrei-

fen. Es ist keine Gewässerabstandslinie vorhanden. Infolge Harmonisierung mit der 

Gewässerparzelle entsteht mit der vorliegenden Gewässerraumfestlegung keine neue, 

zusätzliche Betroffenheit/Einschränkung, weder für die angrenzenden Landwirtschafts-

zone und Erholungszone noch für den Wald.  

 

Zur Betroffenheit und den damit verbundenen Einschränkungen: 

Linksufrig liegt ein als BFF bewirtschafteter Streifen innerhalb der Gewässerparzelle 

und ist somit vom Gewässerraum betroffen. Durch den Gewässerraum kommt es zu 

keiner Einschränkung der heutigen landwirtschaftlichen Nutzung, da die extensive Be-

wirtschaftung im Gewässerraum weiterhin möglich ist (Art. 41c Abs. 4 GSchV). 

Anthropogene Böden sind leicht betroffen, wobei die Schaffung neuer FFF als «in der 

Regel nicht möglich» eingestuft ist. Innerhalb der Gewässerparzelle sind keine FFF 

vorhanden, folglich sind keine von der Gewässerraumfestlegung betroffen. 

 

Fazit 

Die abschnittsweise vorgenommene Erhöhung oder Harmonisierung des Gewässer-

raums führt in der Gesamtabwägung aller Interessen zu einer insgesamt besseren Lö-

sung in sämtlichen Abschnitten des Schwarzbachs. Die Festlegung des Gewässer-

raums am Schwarzbach im Siedlungsgebiet der Gemeinde Rickenbach ZH wird zu-

sammenfassend als rechtmässig, zweckmässig und verhältnismässig beurteilt. Der vor-

gesehene Gewässerraum des Schwarzbachs ist aus Sicht des Hochwasserschutzes, 

aus Gründen der Revitalisierung und der Gewässernutzung legitimiert und eine weitere 

Anpassung an übrige Interessen wird als nicht angemessen beurteilt. 
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